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1. Einleitung 

Der Europäische Rat von Lissabon (2000) setzte sich zum Ziel, die EU bis 2010 zum leistungs-
fähigsten Wirtschafts- und Lebensraum der Welt zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wurde ein komplexes Instrumentarium der Koordination von Entwicklungsstrategien in Bewe-
gung gesetzt, das auf Kooperation zwischen allen Politikbereichen mit dem Ziel der Anhe-
bung der Wettbewerbfähigkeit Europas aufbaut. Gleichzeitig wird der sozialen und kulturellen 
Zusammenarbeit viel Augenmerk geschenkt, damit die wirtschaftliche Integration nicht mit 
einer gesellschaftlichen Fragmentation Hand in Hand gehe.  

Die Ziele der EU haben demnach eine wirtschaftliche und eine soziale Dimension, die sich im 
Anpeilen von ‚Benchmarks’ im Bereich der Beschäftigungsintegration ebenso spiegeln wie in 
der Gleichbehandlung der Geschlechter (Gender Mainstreaming) und der Verringerung der 
sozialen Ausgrenzung. So wird das ehrgeizige Ziel verfolgt, die Beschäftigungsquote der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter auf 70% zu erhöhen — von derzeit 64% (2001), die der 
Frauen auf 60% — von derzeit 55%, und die älterer Menschen (über 55) auf 50% — von derzeit 
knapp 40%. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Zahl der Erwerbstätigen um rund 20 Mio. Per-
sonen angehoben werden (11-12 Mio. Frauen, 5 Mio. ältere Menschen), d. h. nicht nur die 
Arbeitslosigkeit ist zu reduzieren, sondern auch die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter, 
die derzeit im Haushalt ohne Erwerbsarbeit verharrt (Europäische Kommission, 2002D).  

Um die Beschäftigungs- und Integrationsziele zu erreichen, kommt der Sozialpolitik und ihrem 
Zusammenspiel mit der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik eine Schlüsselrolle zu. Die Sozi-
alpolitik der Europäischen Gemeinschaft ("Europäische Sozialagenda") zielt auf die Moderni-
sierung und Verbesserung der europäischen Sozialsysteme sowie auf die Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung ab (Europäische Kommission, 2001A).  

Die Finanzierung des Sozialsystems ist angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und der Alterung 
der Gesellschaft eine Herausforderung, nicht zuletzt da die Einnahmenbasis des Staates zur 
Finanzierung des Sozialsystems infolge alternativer Beschäftigungsformen, steigender Beschäf-
tigung in Niedriglohnbereichen und im informellen Sektor ausgehöhlt wird (Biffl, 2002A, 
2002C). Die Einnahmen dürften obendrein infolge der schwachen Besetzung der Geburten-
jahre im Haupterwerbsalter in den nächsten Jahren noch weiter schrumpfen (Esping-
Andersen, 1996). 

Diese Faktoren machen eine Effizienzsteigerung im Bereich der Sozialsysteme erforderlich, die 
aber nicht auf Kosten der Qualität der Versorgung gehen soll (Europäische Kommission, 2003). 
In den Überlegungen zur institutionellen Reform werden vier Hauptziele verfolgt (Europäische 
Kommission, 2001B): 

• Förderung der sozialen Eingliederung 

• Sicherung der Renten und der langfristigen Finanzierbarkeit des Rentensystems 
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• Sicherung der langfristigen Finanzierbarkeit des — hohen Ansprüchen genügenden — 
Gesundheitssystems 

• Sicherung der Einkommen (Arbeit soll sich lohnen) 

Ziel der Modernisierung ist somit die Einbindung aller Personengruppen in ein umfassendes 
System des Sozialschutzes, das den sozialökonomischen Wandel in der Europäischen Union 
unterstützt, indem sichergestellt wird, dass es zu keiner sozialen und wirtschaftlichen Ausgren-
zung und Verarmung von Personengruppen im Gefolge der Globalisierung, des technischen 
Wandels und der veränderten Arbeitsmarkt- und Familienstrukturen kommt (Europäische 
Kommission, 2002B).  

1.1 Die Förderung der sozialen Eingliederung 

Maßnahmen zur Bekämpfung der sozialökonomischen Ausgrenzung von Personengruppen 
finden sich in den Nationalen Aktionsplänen der einzelnen Mitgliedsländer (NAP-Eingliede-
rung). Sie spiegeln die Mehrdimensionalität der sozialen Ausgrenzung und stellen klar, warum 
ein integrierter politikübergreifender Zutritt erforderlich ist. Die Nationalen Aktionspläne zur 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung werden nicht nur mit den Nationalen Akti-
onsplänen zur Schaffung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten (NAP-Beschäftigung) abge-
stimmt, sondern auch mit der Bildungspolitik (Lerngesellschaft) — aus der Erkenntnis heraus, 
dass eine effiziente Integrationspolitik ebenso wie das Problem der Verarmung mehrdimensi-
onal ist und der Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft, staatlicher Institutionen (lateral und 
vertikal) und Institutionen der Zivilgesellschaft bedarf (Europäische Kommission, 2002B, Biffl, 
2002B).  

Der Rat der Arbeits- und Sozialminister entschied im Oktober 2000, dass die Nationalen Akti-
onspläne zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung folgende vier Ziele verfolgen 
sollen (NAP-Eingliederung) — die vom europäischen Rat in Nizza abgesegnet wurden (Euro-
päische Kommission, 2002A): 

• Die Förderung der Teilnahme am Erwerbsleben und des Zugangs aller zu Ressourcen, 
Rechten, Gütern und Dienstleistungen 

• Die Vermeidung von Risiken der Ausgrenzung 

• Die Entwicklung von Maßnahmen zugunsten sozial Schwacher 

• Die Mobilisierung aller sozialen und politischen Akteure 

Armut und soziale Ausgrenzung kann durch die Förderung der Teilnahme am Erwerbsleben 
verhindert oder zumindest gelindert werden. Personengruppen, die häufig von dauernder 
Ausgrenzung bedroht sind, sind erwerbsunfähige Personen, Ältere, Langzeitarbeitslose, Ange-
hörige ethnischer Minderheiten, Migranten, Drogenkonsumenten, Alkoholkranke, Haftentlas-
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sene und Personen mit psychischen Handicaps. Es bedarf besonderer Maßnahmen, etwa der 
im Rahmen von EQUAL1), d. h. neuer Wege oder alter Wege mit neuen Akteuren und Part-
nern, um diese Personengruppen wieder an den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen. Die 
EQUAL-Entwicklungspartnerschaften bringen in ihren Maßnahmen die wichtigsten Akteure als 
strategische Partner ins Spiel (z. B. regionale und lokale Behörden, Bildungseinrichtungen, 
Arbeitsmarktverwaltung, NGOs, Unternehmen, Sozialpartner), die an der Entwicklung neuer 
Wege und neuer Koordinationsformen zur Bekämpfung von Diskriminierung und Ungleichheit 
auf sektoraler oder regionaler Ebene mitarbeiten. Die Einbindung des Auslandes über trans-
nationale Partner trägt zur Erkenntniserweiterung und zum Lernen aus anderen Systemen bei, 
was nicht zuletzt zur Verbesserung der eigenen Integrationsmaßnahmen beitragen kann. 

Im vorliegenden Bericht wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutung die Mitglieds-
staaten der Europäischen Union, und insbesondere die Partnerländer der transnationalen 
Partnerschaft "Endeavour" im Rahmen von EQUAL, der sozialen Eingliederung von ausge-
grenzten Personengruppen beimessen. Das ist vor dem Hintergrund einer Konjunkturschwä-
che und der damit verbundenen Herausforderung für die Einhaltung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts ein besonders schwieriges Unterfangen. Die Einschätzung des Stellenwertes 
des Integrationszieles setzt voraus, dass man die sozialpolitischen Rahmenbedingungen und 
Herausforderungen jedes Landes kennt. Diese Informationsaufgabe stellt sich die vorliegende 
Arbeit. 

In einem ersten Schritt werden die verschiedenen Systeme der sozialen Sicherheit in Europa 
dargestellt. Daraus wird ersichtlich, dass die soziale Organisation von Wertehaltungen 
geprägt ist, die sich in einer unterschiedlichen Rolle des Staates, der Familie, der Privatwirt-
schaft und ziviler Organisationen niederschlagen (Esping-Andersen et al., 2001). In weiterer 
Folge wird auf die verschieden Funktionen eines Wohlfahrtsystems eingegangen und auf die 
Schnittstellen zum Arbeitsmarkt. 

2. Überblick über europäische Wohlfahrtsysteme  

Die Systeme der sozialen Sicherheit in Europa erscheinen auf den ersten Blick sehr unter-
schiedlich, da sich politische und institutionelle Schwerpunktsetzungen aus einem historischen 
Entwicklungsprozess ergeben, der sich von Land zu Land unterscheidet. Es ist allerdings mög-
lich, Gruppen von Ländern zu identifizieren, die gewisse Ähnlichkeiten in der sozialen Organi-
sation aufweisen. Die Literatur hebt vier verschiedene Grundmuster von europäischen Wohl-

                                                      
1)  EQUAL ist eine europäische Gemeinschaftsinitiative, die — finanziert von ESF (Europäischer Sozialfonds) — mit 
neuen innovativen Mitteln Diskriminierung und Ungleichheit am Arbeitsmarkt bekämpfen soll. Die Schlüsselprinzipien 
von EQUAL sind: transnationale Zusammenarbeit, Innovation, Empowerment, thematischer und partnerschaftlicher 
Ansatz sowie die Verbreitung und Integration in die 'Mainstream'-Politiken und Praktiken. Die von EQUAL gesetzten 
Aktivitäten sind an den vier Säulen der Europäischen Beschäftigungsstrategie ausgerichtet, nämlich Beschäftigungs-
fähigkeit, Unternehmensgeist, Anpassungsfähigkeit, Chancengleichheit für Männer und Frauen sowie am Bereich der 
Asylsuchenden. 
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fahrtsmodellen hervor (Esping-Andersen et al., 2001; Esping-Anderson, 1990; Scharpf, 2000; 
Europäische Kommission, 2001B).  

Die Modelle unterscheiden sich in der Organisation der Abdeckung von Risiken wie Krankheit 
und Arbeitslosigkeit, in den Regelungen des Zugangs zu und der Struktur von Sozialleistungen, 
in den Finanzierungsmechanismen (Steuern, Beiträge, Gebühren bzw. Bereitstellung und 
Übernahme von Sozialleistungen durch den Staat, den Markt oder die Familie), in den Arbeit-
nehmer–Arbeitgeber–Beziehungen und in den Maßnahmen und Regelungen im Bereich der 
Beschäftigungspolitik (Kündigungsschutz, Mindestlohn- und Kollektivvertragsregelungen und 
aktive Arbeitsmarktpolitik). Konkret unterscheidet man zwischen dem: 

1. Angelsächsischen Modell (Vertreter: IE, UK) 

2. Kontinentaleuropäischen Modell (Vertreter: AT, BE, DE, FR, LU, NL) 

3. Skandinavischen Modell (Vertreter: DK, FI, SE) 

4. Südeuropäischen Modell (Vertreter: ES, GR, IT, PT)2). 

Ad 1: Im Vereinigten Königreich wurde nach dem 2. Weltkrieg ein Wohlfahrtsystem entwickelt 
(Angelsächsisches Modell oder Beveridgemodell), das im Wesentlichen vom Staat verwaltet 
und über Steuern finanziert wird, wobei Sozialversicherungsbeiträge eine wichtige Rolle bei 
der Finanzierung von Geldleistungen spielen. Die Sozialhilfe stellt ein System der Volksversi-
cherung dar; die 'welfare payments' sind unabhängig von einer vorhergehenden Beschäfti-
gung und werden nach Maßgabe der Bedürftigkeit gewährt; der Zugang zum Gesundheits-
system steht allen Bevölkerungsschichten gleichermaßen offen und ist kostenlos. Das allge-
meine Gesundheitssystem wurde um ein leistungsbezogenes Versicherungssystem ergänzt, 
das eine private Versorgung, die über das staatliche Minimum hinausgeht, sicherstellt (Biffl, 
1999A). In den letzten Jahren setzte sich ein Trend durch, der von rein bedürftigkeitsabhängi-
gen Leistungen wegführt, nicht zuletzt um die Beschäftigung im Niedriglohnsektor zu fördern 
(Europäische Kommission, 2001B, Esping-Andersen et al., 2001). 

Ad 2: Die Vertreter des kontinentaleuropäischen Versicherungsmodells (AT, BE, DE, FR, LU, NL) 
wählten kein Volksversicherungsmodell, sondern ein Sozialversicherungsmodell, das sich an 
der Erwerbsarbeit ausrichtet und das um ein familienbezogenes Abgaben- bzw. Beihilfen-
system ergänzt wurde (Grundzüge des Bismarck-Systems). Nur in den Niederlanden wich man 
von dieser Tradition ab, indem man einige universelle Versorgungselemente einführte (ähn-
lich dem skandinavischen Modell). Das System der Familien- und Kinderbeihilfe verbessert die 
Einkommenssituation von Familien relativ zum britischen Modell signifikant (Elternmodell 
contra Alleinverdienermodell). Die Finanzierbarkeit des kontinentaleuropäischen Modells, das 

                                                      
2)  AT ... Österreich, BE ... Belgien, DE ... Deutschland, DK ... Dänemark, ES ... Spanien, FI ... Finnland, FR ... Frankreich, 
GR ... Griechenland, IE ... Irland, IT ... Italien, LU ... Luxemburg, NL ... Niederlande, PT ... Portugal, SE ... Schweden, 
UK ... Vereinigtes Königreich. 
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primär auf Beiträgen von Versicherten aufbaut, hängt sehr vom Beschäftigungsausmaß der 
Bevölkerung ab.  

Ad 3: Das skandinavische Wohlfahrtsmodell (DK, FI, SE) zielt im Gegensatz zu den beiden an-
deren Grundmodellen in erster Linie auf das Individuum ab. Die Eigenständigkeit und Eigen-
verantwortung des Individuums steht in der Gesetzgebung im Vordergrund, d. h. jeder hat ein 
Recht auf "Grundsicherung". Erwerbstätige Personen erhalten aufgrund ihrer Pflichtversiche-
rung den Anspruch auf zusätzliche — über die Grundsicherung hinausgehende — Leistungen. 
Neben den einkommensbezogenen Leistungen bieten die skandinavischen Länder öffentli-
che Dienstleistungen an, die die Beschäftigung von Männern und Frauen gleichermaßen 
ermöglichen (ersichtlich aus den hohen Beschäftigungsquoten der skandinavischen Staaten 
im europäischen Vergleich) ohne die Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen zu ver-
nachlässigen (ersichtlich aus den EU-weit verhältnismäßig hohen Fertilitätsraten und der über-
durchschnittlichen Lebenserwartung). Die Sozialhilfe beschränkt sich auf eine auffangende 
und integrative Funktion. Die Arbeitslosenversicherung wird direkt über die Gewerkschaften 
organisiert (hierzu mehr in Gustafsson, 1996). 

Ad 4: Der soziale Schutz ist in den südeuropäischen Staaten Portugal, Spanien, Italien und 
Griechenland uneinheitlich geregelt. Nichtsdestotrotz verfügen auch diese Staaten über 
Gemeinsamkeiten, die sie von den anderen Modellen unterscheiden. Auf dem Gebiet der 
Gesundheitsversorgung orientieren sie sich am angelsächsischen Wohlfahrtsmodell, während 
sie im Bereich der Einkommenssicherung der Tradition des kontinentaleuropäischen Sozialver-
sicherungsmodells folgen. Das institutionelle Sicherheitsnetz ist allerdings entgegen dem konti-
nentaleuropäischen System nur schwach entwickelt. Dafür spielt die Familie als soziales Auf-
fanglager eine wichtige Rolle (Europäische Kommission, 2001B). 

Abbildung 1: Funktionsprofile der europäischen Wohlfahrtsmodelle 

Skandinavien Kontinentaleuropa Angelsächsischer 
Raum

Sozialhilfe zur Sicherung des Existensminimums
Bildungswesen und Gesundheitswesen

Universielle
Soziale Dienste

Lohnbezogene
Sozialversicherung

 

Q: Scharpf (2000). 

Die europäischen Wohlfahrtsysteme weisen markante Unterschiede im Ausmaß der Arbeits-
marktintegration, der Armut und sozialen Ausgrenzung auf, die in einem engen Zusammen-
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hang mit dem Design des Wohlfahrtmodells stehen. Darauf soll später noch genauer einge-
gangen werden. 

Im Folgenden Kapitel wird auf die Finanzierung des Sozialstaates näher eingegangen, wobei 
zunächst die Einnahmenstruktur, die sich aus Steuern, Beiträgen und Gebühren bzw. aus 
Kombinationen der genannten Elemente zusammensetzt, durchleuchtet wird. Die Ausgaben-
struktur, die sich aus den Funktionen Alter/Hinterbliebene, Krankheit/Gesundheit/ Erwerbsun-
fähigkeit, Familie/Kinder, Arbeitslosigkeit und Wohnen/Bekämpfung sozialer Ausgrenzung 
ergibt, wird im Anschluss daran dargestellt. In weiterer Folge wird darauf eingegangen, wel-
che Rolle die Bevölkerungsentwicklung und der Wandel der Haushaltsstrukturen für Armut und 
soziale Ausgrenzung einerseits und die Entwicklung der Sozialausgaben andererseits spielt. Die 
Einbindung der Bevölkerung in das Erwerbsleben wird im Anschluss daran untersucht, insbe-
sondere der Zusammenhang mit der Organisation des Wohlfahrtstaates. Das trägt zur Erklä-
rung der Unterschiede in den verschiedenen Arbeitslosigkeitsindikatoren bei und zum besse-
ren Verständnis für die systemimmanenten Unterschiede in der Schnittstellenproblematik zwi-
schen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. 

Übersicht 1: Typologie der europäischen Wohlfahrtssysteme 

 Angelsächsisches Modell 
(Beveridge System) 

Kontinentaleuropäisches 
Modell (Bismarck System) 

Skandinavisches Modell 

    
Länder (z. B.) IE, UK  AT, BE, DE, FR, NL, LU DK, NO, SE, FI 
Grundprinzip Bedarfs- und Fürsorgeprinzip 

(Bedürftigkeitsprüfung; 
Leistungen unabhängig von 
Vorleistungen, 
Volksversicherungsmodell) 

Leistungen in Annäherung 
an das zuvor erzielte 
Arbeitseinkommen 

Leistungen in Annäherung 
an das zuvor erzielte 
Arbeitseinkommen 
(Grundsicherung für alle) 

Zielgruppe Arbeitslose, Bezieher von Alten- 
und Hinterbliebenenrenten  
(soziale Dienstleistungen für 
Familien mit Kindern, Kranke, 
Behinderte, ältere Menschen) 

Arbeitslose, 
Erwerbsunfähige, Bezieher 
von Alten- und 
Hinterbliebenenrenten  
(soziale Dienstleistungen für 
Familien mit Kindern, 
Kranke, Behinderte, ältere 
Menschen) 

Arbeitslose, 
Erwerbsunfähige, Bezieher 
von Alten- und 
Hinterbliebenenrenten, 
soziale Dienstleistungen für 
Familien mit Kindern, 
Kranke, Behinderte, ältere 
Menschen 

Funktionsprofil Sozialhilfe zur Sicherung des 
Existenzminimums, 
Bildungswesen, 
Gesundheitswesen 

Sozialhilfe zur Sicherung des 
Existenzminimums, 
Bildungswesen, 
Gesundheitswesen, 
lohnbezogene 
Sozialversicherung 

Sozialhilfe zur Sicherung des 
Existenzminimums, 
Bildungswesen, 
Gesundheitswesen, 
lohnbezogene 
Sozialversicherung, 
universelle soziale Dienste  

Organisatorischer 
Rahmen des 
Wohlfahrtsstaates 

Öffentliche Verwaltung 
(einschließlich 
Arbeitslosenversicherung) 

Öffentliche Verwaltung Zentrale und lokale 
Behörden (außer 
Arbeitslosenversicherung) 

Finanzierung v. a. Steuern, Sozialbeiträge zur 
Finanzierung von Geldleistungen 

v. a. Sozialbeiträge v. a. Sozialbeiträge 

Q: Scharpf (2000), http://www.uni-bamberg.de/sowi/europastudien/dokumente/es_sozialstaat.pdf 
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3. Die Einnahmen aus dem Sozialschutz in der Europäischen Union 

Der Sozialschutz stellt ein wesentliches Element der Bekämpfung von Armut und sozialer Aus-
grenzung dar. Die europäischen Sozialschutzmodelle verbinden Elemente der Sozialversi-
cherung (Umverteilung zwischen den verschiedenen Lebensabschnitten) mit Elementen der 
Umverteilung (Umverteilung zwischen den unterschiedlichen Einkommensgruppen). Die unter-
schiedlichen Steuer- bzw. Sozialleistungssysteme beeinflussen das Ausmaß und die Struktur der 
Personengruppen, die von Armut und Ausgrenzung bedroht werden (Europäische Kommis-
sion, 2002C).  

Das System der Finanzierung des Sozialschutzes weist zwei Hauptkomponenten auf, die je 
nach Modell ein unterschiedliches Gewicht aufweisen. Einerseits bedarf es staatlicher Zuwei-
sungen aus dem allgemeinen Steueraufkommen (staatliche Beiträge) andererseits Einnah-
men aus Sozialversicherungsbeiträgen (Europäische Kommission, 2001B). In den letzten Jahren 
kam es zu einer gewissen Annäherung der Anteilsverteilung der beiden Hauptkomponenten; 
in den meisten EU-Staaten nahm der Anteil der staatlichen Zuweisungen an den Gesamtein-
nahmen zulasten der Sozialbeiträge zu.  

Von großer Bedeutung für die Finanzierung des Sozialschutzes ist in jedem Fall die Zahl der Er-
werbstätigen, die in das System einzahlt (Biffl, 1998). Aus dem Grund ist das Älterwerden der 
Bevölkerung und der zu erwartende Bruch der Erwerbsbeteiligung ab 2010 in Europa eine 
Herausforderung für die Finanzierbarkeit des Systems. 

3.1 Das Ausmaß der Einnahmen im Jahr 2000 

Im Jahr 2000 stammten 35,8% der gesamten Einnahmen für den Sozialschutz in der EU aus 
staatlichen Beiträgen, die sich aus Steuergeldern finanzierten, 60,7% aus Sozialbeiträgen 
(Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Selbständige, Rentner und andere Personen) und 3,5% aus 
anderen Quellen (z. B. Vermögenserträge, Kostenbeteiligungen der Versicherten oder 
Leistungsersätze). Die kontinentaleuropäischen und südeuropäischen Wohlfahrtstaaten finan-
zieren das Sozialsystem hauptsächlich über Sozialbeiträge, Dänemark und Irland vor allem 
über staatliche Zuweisungen. In Finnland, Schweden und im Vereinigten Königreich hielten 
sich staatliche Zuweisungen und Sozialbeiträge annähernd die Waage (Abramovici, 2003A).  

Die transnationalen Partnerländer ("Endeavour") Deutschland, Frankreich, die Niederlande 
und Österreich finanzieren das Sozialsystem primär aus Sozialbeiträgen, Irland aus staatlichen 
Zuweisungen. Im Vereinigten Königreich hielten sich staatliche Zuweisungen und Sozialbei-
träge annähernd die Waage. 

3.2 Steigende staatliche Zuweisungen in den neunziger Jahren 

Seit 1990 stieg der Anteil der staatlichen Zuweisungen an den gesamten Einnahmen in der EU 
um 24,3%, der Anteil der Sozialbeiträge verringerte sich (−9,5%) ebenso wie der Anteil der Ein-
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nahmen aus sonstigen Quellen (−14,6%). Überdurchschnittliche Zuwächse bei den staatlichen 
Zuweisungen verbuchten Frankreich, Italien und Deutschland; Dänemark und die Nieder-
lande hatten steigende Einnahmen aus den Sozialbeiträgen. 1994 wurde in Dänemark zur 
Finanzierung von Bereichen der Krankenversicherung, Arbeitslosigkeit und Berufsausbildung 
eine neue Abgabe mit Namen "Arbeitsmarktbeitrag" eingeführt; infolgedessen erhöhten sich 
die Einnahmen für den Sozialschutz aus Sozialbeiträge der Arbeitnehmer, Selbständigen, 
Rentner und anderer Personen von 5,3% (1990) auf 20,3% (2000). In den Niederlanden hinge-
gen stiegen die Sozialbeiträge der Arbeitgeber von 20% auf 29,1% an (Abramovici, 2002A, 
Abramovici, 2003A).  

Abbildung 2: Einnahmen des Sozialschutzes (in % des Gesamtbetrages) im Jahr 1990 
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Staatliche Zuweisungen Sozialbeiträge Sonstige EinnahmenQ: EUROSTAT, ESSOSS.  

Die Einnahmen im Bereich des Sozialschutzes nahmen zwischen 1995 und 2000 in der EU um 
11,1% zu (pro Person zu konstanten Preisen (KKS)3)): die staatlichen Zuweisungen erhöhten sich 
um 20,6%, die Sozialbeiträge ‚nur’ um 7,3%. Eine Untergliederung der Sozialbeiträge zeigte, 
dass die Beiträge der Arbeitgeber (+10%) stärker stiegen als die der Arbeitnehmer, Selbstän-
digen, Rentner und anderer Personen (+2,6%). Die sonstigen Einnahmen erhöhten sich um 
1,4%. Der moderate Anstieg der Sozialbeiträge der Arbeitnehmer, Selbständigen, Rentner und 
anderer Personen in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre war eine Folge steigender 

                                                      
3)  Kaufkraftstandard; damit wird ein direkter Ländervergleich auf Grundlage realer Werte möglich. Die Ausgaben 
werden als Bruttoausgaben gemessen; dadurch bleiben erhobene Steuern oder Sozialausgaben unberücksichtigt. 
Des weiteren werden ausschließlich direkte Ausgaben erfasst; dadurch werden entgangene Steuereinnahmen, 
ebenso wie Transfers, die als steuerliche Vergünstigungen und nicht direkt durch Barmittel ausgezahlt werden, nicht 
berücksichtigt (Europäische Kommission, 2002A). 
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Arbeitslosigkeit; die Ausfälle bei den Sozialbeiträgen waren eine Folge der schwachen 
Beschäftigungssteigerungen; sie mussten durch staatliche Zuweisungen kompensiert werden 
(v. a. in Frankreich und Italien) (Abramovici, 2003A). 

Abbildung 3: Einnahmen des Sozialschutzes (in % des Gesamtbetrages) im Jahr 2000 
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Staatliche Zuweisungen Sozialbeiträge Sonstige EinnahmenQ: EUROSTAT, ESSOSS.  

4. Die Ausgaben für Sozialschutz in der Europäischen Union 

Die Sozialschutzausgaben umfassen alle Leistungen öffentlicher oder privater Stellen, die Las-
ten abdecken, die den privaten Haushalten und Einzelpersonen aufgrund bestimmter Risiken 
oder Bedürfnisse entstehen, für die der Begünstigte nicht zur Gänze und nicht zeitpunktbezo-
gen aufkommen muss. Die Daten zu den Ausgaben für den Sozialschutz verstehen sich ohne 
Abzug von Steuern oder andere verpflichtende Abgaben. Die Risiken oder Bedürfnisse, die 
den Sozialschutz begründen, werden nach folgenden Sozialleistungstypen untergliedert 
(Europäische Kommission, 2001B): 

• Alter, Hinterbliebene 

• Krankheit/Gesundheitsversorgung, Erwerbsunfähigkeit/Gebrechen 

• Familie/Kinder 

• Arbeitslosigkeit 

• Wohnen, Bekämpfung sozialer Ausgrenzung (die keiner anderen Kategorie zugeordnet 
werden kann, z. B. Sozialhilfe, Wohnbeihilfe, Gebührenbefreiung) 
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Sozialschutzleistungen fallen im Lebenszyklus einer Person an, beginnend mit Familien- und 
Gesundheitsleistungen, die in der Kindheit in Anspruch genommen werden können. In der 
Folge sind Sozialschutzleistungen an das (Haupt-)erwerbsalter gebunden, entweder in Ver-
bindung mit dem Verlust der Arbeit (Erwerbsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit) oder infolge von 
Bedürftigkeit (Wohnungsbeihilfen, Sozialhilfe). Darüber hinaus kann eine Person im erwerbsfä-
higen Alter mit Kindern familienbezogene Förderungen erhalten. Nach Erreichen des Pensi-
onsalters bezieht die Person bei früherer Erwerbstätigkeit eine Alters- und/oder Hinterbliebe-
nenrente. Sozialleistungen können ferner unabhängig von einer vorherigen Erwerbstätigkeit 
im Fall der Bedürftigkeit gewährt werden. 

Übersicht 2: Funktionen des Sozialschutzes in der EU auf einen Blick 

 Einkommens-
sicherung 

Barleistungen Sachleistungen Bedürftigkeitsprüfung 

Alter, 
Hinterbliebene 

✔  Altersrenten, Hinterblieben-
enrenten, Pflegegeld- und 
Rehabilitationsleistungen für 
ältere Menschen (über 60-
Jährige) 

Waren und Dienst-
leistungen für ältere 
Menschen (außer 
medizinische Betreuung) 

In meisten EU-Staaten 
nicht bedürftigkeits-
abhängig, wenngleich 
in IE 21,5%4), ES 10% 

Krankheit/Ge-
sundheitsver-
sorgung 

✔  Bezahlte Krankschreibung, 
medizinische Betreuung, 
Bereitstellung von 
Arzneimitteln 

— In meisten EU-Staaten 
nicht bedürftigkeits-
abhängig, wenngleich 
in IE 14%, ES 3,5%, BE 1%, 
DE 1% 

Erwerbsun-
fähigkeit 

✔  Erwerbsunfähigkeitsrenten, 
Pflegegeld (für Personen 
unter 60) 

Waren und Dienst-
leistungen für Behinderte 
außer medizinische 
Betreuung) 

In allen EU-Staaten 
bedürftigkeitsabhängig 
außer in DK; IE 38%, IT 
25%, UK 25%, BE, DE, FR 
je 20%, NL, AT je 2% 

Familie/Kinder — Kosten der Schwangerschaft, 
Geburt, Mutterschaft und 
Adoption, der Kinder-
erziehung und Versorgung 
anderer Familienangehöriger

 In allen EU-Staaten 
bedürftigkeitsabhängig; 
IE 40%, GR 45%, IT, ES, PT 
je 30%, DE 28%, FR 33%, 
UK 38%, LU 17%, alle 
übrigen EU-Staaten 
weniger als 5% 

Arbeitslosigkeit ✔  Arbeitslosenunterstützung; 
Finanzierung beruflicher 
Ausbildung durch öffentliche 
Stellen; vorzeitige Alters-
pension wegen Arbeits-
losigkeit 

Waren und 
Dienstleistungen 

In allen EU-Staaten 
bedürftigkeitsabhängig ; 
IE 48%, NL ,UK je über 
40%, DE, ES, AT, PT, FI je 
22%-28% 

Wohnen — Wohnkostenbeihilfe  In allen EU-Staaten 
bedürftigkeitsabhängig 

Bekämpfung 
sozialer Aus-
grenzung 

— Einkommensunterstützung, 
Rehabilitation von Alko-
holikern und Drogen-
konsumenten 

Waren und Dienst-
leistungen (außer 
medizinische Betreuung) 

In allen EU-Staaten 
bedürftigkeitsabhängig 

Q: Europäische Kommission (2002B). 

                                                      
4)  Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil an Leistungen, der bedürftigkeitsabhängig gewährt wird, 
gemessen an den Gesamtausgaben pro Funktionsbereich. 
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Übersicht 3: Sozialschutz im Lebenszyklus  

Kind Aus-
bildung Haupterwerbsalter

Arbeitslosigkeit

Wohnen, soziale Ausgrenzung

Krankheit, Gesundheit

Alter, Hinterbliebene

Lebenszyklus

So
zia

lle
ist

un
ge

n

                     Kinder, Familie

Pension

 

Q: WIFO. 

4.1 Die Sozialquote in der Europäischen Union im Jahr 2000 

Die Höhe der Ausgaben für den Sozialschutz steht in einem engen Zusammenhang mit institu-
tionellen und demographischen Strukturmerkmalen einerseits und der Wirtschaftslage ande-
rerseits. Im konjunkturellen Abschwung etwa sinken die Beitragseinnahmen infolge der Ver-
schlechterung der Beschäftigungslage und die Ausgaben für Arbeitslosen-, Erwerbsunfähig-
keit und (Früh-)pension steigen, letztere vor allem dann, wenn Frühpensionen und Erwerbs-
unfähigkeitsrenten als arbeitsmarktpolitische Instrumente zur Entlastung des Arbeitsmarktes 
eingesetzt werden (Guger — Steiner, 1997, Bauernberger — Guger, 1998). Institutionelle 
Merkmale sind unter anderem Anspruchsvoraussetzungen und Anspruchsumfang pro Kopf 
und Funktion. 

Im Jahr 2000 beliefen sich die Ausgaben für Sozialschutz in der EU auf 27,3% des BIP (Europäi-
sche Kommission, 2002B, Abramovici, 2003A). Die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten wende-
ten durchschnittlich 29,4% des BIP für Sozialschutz auf, die kontinentaleuropäischen Wohl-
fahrtsstaaten geringfügig weniger — 29,2% — und die südeuropäischen 23,4%5).  

Auf Ebene der Mitgliedsstaaten wird die Liste der Sozialquoten von Schweden angeführt 
(32,3%), gefolgt von Frankreich (29,7%), Deutschland (29,5%), Dänemark (28,8%), Österreich 
(28,7%) und den Niederlanden (27,4%). Irland hat die geringste Sozialquote in der EU (14,1% 
des BIP). Das Vereinigte Königreich lag mit 26,8% knapp unter dem EU-Durchschnitt6).  

                                                      
5)  Gewichtete Sozialquoten je Wohlfahrtssystem; in den Gewichte wird die Bevölkerungsgröße berücksichtigt. 
6)  Die Daten stammen von EUROSTAT im Rahmen von ESSOSS, der integrierten Sozialschutzstatistik (hierzu mehr in 
Abramovici, 2002A, 2003). 
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Die Partnerländer der transnationalen Partnerschaft "Endeavour" Deutschland, Frankreich, die 
Niederlande und Österreich gaben im Jahr 2000 im europäischen Vergleich überdurch-
schnittlich viel für Sozialschutz aus (gemessen am BIP), Irland EU-weit am wenigsten; das Ver-
einigte Königreich lag geringfügig unter dem EU-Durchschnitt. 

Abbildung 4: Sozialschutzausgaben in % des BIP 1990 und 2000 
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4.1.1 Deutliche Zunahme der Sozialquote in der EU in den neunziger Jahren 

Im Vergleich zu 1990 erhöhten sich die Sozialschutzausgaben, gemessen am BIP, in der EU 
von 25,5% auf 27,3% des BIP (+1,8 Prozentpunkte). In den kontinentaleuropäischen Wohlfahrts-
staaten betrug der Anstieg 2,2 Prozentpunkte (von 27% auf 29,2%), in den südeuropäischen 
Wohlfahrtsstaaten 1,3 Prozentpunkte (von 22,1% auf 23,4%), während in den skandinavischen 
Wohlfahrtsstaaten die Ausgaben relativ zum BIP leicht zurückgingen (von 29,8% auf 29,4%).  

Auf Länderebene verzeichneten Portugal, das Vereinigte Königreich, Deutschland und Grie-
chenland überdurchschnittliche Steigerungsraten, während sich in Irland, den Niederlanden, 
Luxemburg und Schweden die Ausgaben in % des BIP verringerten.  

Dort wo es zu Ausgabensteigerungen gemessen am BIP kam, war einerseits der wachsende 
Anteil älterer Menschen dafür verantwortlich, insbesondere infolge der damit verbundenen 
steigenden Kosten für medizinische Betreuung (auch im Bereich der geschlossenen Sozialhilfe 
in Pflegeheimen), andererseits die Ausweitung der Sozialleistungen auf Personen, die keinen 
Leistungsanspruch aus der Erwerbstätigkeit ziehen konnten und auf bedürftigkeitsabhängige 
Leistungen angewiesen waren (Abramovici, 2002A, Abramovici, 2003A).  
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4.2 Die Sozialschutzausgaben pro Person in der Europäischen Union im Jahr 2000 

Aus einem internationalen Vergleich der Sozialquote gehen die Hintergründe für die unter-
schiedlichen Werte nicht hervor. So kann z. B. eine Zu- oder Abnahme der Sozialquote durch 
eine Änderung der Sozialausgaben per se hervorgerufen werden oder aber durch Änderun-
gen im BIP-Wachstum. Die Quote setzt sich des weiteren aus unterschiedlichen Ausgaben-
komponenten zusammen, denen jeweils eine unterschiedliche Dynamik zugrunde liegen 
kann (Mayrhuber, 2003). Um einige der Vergleichsprobleme zu umgehen, wird im Folgenden 
Abschnitt ein EU-Vergleich auf Basis der Sozialausgaben pro Kopf zu konstanten €-Preisen 
vorgenommen. 

Abbildung 5: Sozialschutzausgaben pro Kopf der Bevölkerung in KKS (2000) 
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Q: EUROSTAT-ESSOSS.  

Im Jahr 2000 betrugen die durchschnittlichen Sozialschutzausgaben pro Person in der EU 
6.200 KKS. Die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten gaben 7.100 KKS pro Person aus, die konti-
nentaleuropäischen geringfügig weniger (7.000 KKS), das Vereinigte Königreich 6.000 KKS, die 
südeuropäischen Wohlfahrtsstaaten 4.800 KKS und Irland 4.700 KKS. 

Auf Ebene der Mitgliedsstaaten wiesen Luxemburg (9.200 KKS), Dänemark (7.800 KKS), 
Schweden, Österreich (je 7.400 KKS), die Niederlande, Deutschland (je 7.000 KKS), Frankreich 
(6.700 KKS) und Belgien (6.500 KKS) verhältnismäßig hohe Aufwendungen pro Person auf. Die 
geringsten Zahlungen verbuchten Portugal und Spanien (je 3.700 KKS) (Abramovici, 2003A). 



–  14  – 

   

Die Partnerländer der transnationalen Partnerschaft "Endeavour", Deutschland, Frankreich, 
die Niederlande und Österreich verbuchten im Jahr 2000 EU-weit überproportional hohe 
öffentliche Sozialausgaben pro Person, Irland hingegen verhältnismäßig geringe. Im Vereinig-
ten Königreich lagen die Aufwendungen knapp unter dem EU-Durchschnitt. 

4.2.1 Starker Anstieg der Sozialschutzausgaben pro Person im Bereich von 
Wohnen/Bekämpfung sozialer Ausgrenzung in den neunziger Jahren 

Zwischen 1990 und 1999 stiegen die Sozialschutzausgaben gemessen an der Kaufkraft in der 
EU um jährlich 2,8%, verhältnismäßig hohe Zuwachsraten wiesen Portugal (+8,1% jährlich), 
Luxemburg (+6,1% jährlich), Irland (+5,3% jährlich), das Vereinigte Königreich (+3,9% jährlich), 
Griechenland (+3,7% jährlich), Österreich (+3,1% jährlich) und Deutschland (+2,9% jährlich) 
auf7). Am stärksten wurden die Ausgaben für Wohnen/Bekämpfung sozialer Ausgrenzung 
angehoben, gefolgt von Familie/Kinder, Alter/Hinterbliebene und Krankheit/Gesundheit. 
Dagegen gingen die Ausgaben im Bereich Arbeitslosigkeit um jährlich durchschnittlich 0,1% 
zurück.  

In Spanien, Finnland, Luxemburg und Griechenland nahmen die Ausgaben pro Person für 
Wohnen/Bekämpfung sozialer Ausgrenzung EU-weit am stärksten zu. In Portugal und Öster-
reich gingen die Ausgaben in diesem Bereich sogar zurück.  

Abbildung 6: Steigende Sozialschutzausgaben pro Person in den neunziger Jahren  
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7)  Keine Daten für Schweden verfügbar (Abramovici, 2002B). 
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Die Partnerländer der transnationalen Partnerschaft "Endeavour" Irland, die Niederlande und 
das Vereinigte Königreich hatten, in Kaufkraftparitäten umgerechnet, in den neunziger Jah-
ren überdurchschnittliche Steigerungsraten der Sozialschutzausgaben im Bereich von Woh-
nen, Deutschland und Frankreich lagen knapp unter dem EU-Durchschnitt, während Öster-
reich in dieser Kategorie sogar sinkende Ausgaben vorzuweisen hatte. 

Die Ausgaben im Bereich der Bekämpfung sozialer Ausgrenzung stiegen in der EU stärker als 
im Bereich des Wohnens, und zwar um jährlich 5,7%; überdurchschnittliche Zuwachsraten wie-
sen die südeuropäischen Staaten Portugal, Griechenland und Spanien auf, Dänemark mit 
jährlich 3,2% die geringsten. 

In den neunziger Jahren stiegen in den Niederlande, Frankreich, Irland und im Vereinigten 
Königreich die Ausgaben zur Eindämmung der sozialen Ausgrenzung (KKS) im EU-Vergleich 
überproportional an. Deutschland und Österreich wiesen die geringsten Zuwächse auf. 

4.3 Die Struktur der Sozialschutzausgaben 

4.3.1 Sozialschutzausgaben und ihre Komponenten in % des BIP im Jahr 2000 

Im Jahr 2000 lag die Sozialquote in der EU bei 27,3% des BIP. Der Bereich der Altersrenten und 
Hinterbliebenen bildete EU-weit mit 12,7% des BIP den größten Ausgabenbereich, gefolgt von 
Krankheit/Gesundheit/Erwerbsunfähigkeit mit 9,7% des BIP, Familie/Kinder (2,2% des BIP), 
Arbeitslosigkeit (1,7%) und Wohnen/Bekämpfung sozialer Ausgrenzung (1%). 

Die südeuropäischen Wohlfahrtsstaaten verwendeten 13% des BIP zur Abdeckung von Alters- 
und Hinterbliebenenrenten, die kontinentaleuropäischen Staaten 12,6% und die skandinavi-
schen 11,2%. Auf Länderebene hatten Italien und Österreich mit 16% bzw. 13,9% des BIP die 
höchsten Ausgaben für Pensionisten.  

Die skandinavischen und kontinentaleuropäischen Wohlfahrtsstaaten wendeten rund 10,7% 
des BIP für die Versorgung im Fall von Krankheit/Gesundheit/Erwerbsunfähigkeit auf, die süd-
europäischen Wohlfahrtsstaaten 7,9%, das Vereinigte Königreich 9,5% und Irland 6,6%. 
Schweden und die Niederlande führten die Riege an, mit rund 12% des BIP, gefolgt von 
Deutschland und Frankreich.  
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Abbildung 7: Sozialschutzausgaben nach Funktionsgruppen im Jahr 2000 (in % des BIP): Alter, 
Hinterbliebene 
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Abbildung 8: Sozialschutzausgaben nach Funktionsgruppen im Jahr 2000 (in % des BIP): 
Krankheit, Gesundheit, Erwerbsunfähigkeit 
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Abbildung 9: Sozialschutzausgaben nach Funktionsgruppen im Jahr 2000 (in % des BIP): 
Familie, Kinder 
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Für familienbezogene Leistungen wendeten die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten 3,5% des 
BIP auf, die kontinentaleuropäischen 2,8%, die südeuropäischen 0,9%, Irland 1,8% und das 
Vereinigte Königreich 1,9%. Demnach lagen auch auf Länderebene die skandinavischen 
Staaten voran, gefolgt von Luxemburg, Österreich, Deutschland und Frankreich. 

Die Ausgaben für Arbeitslosigkeit und Wohnen/Bekämpfung sozialer Ausgrenzung beliefen 
sich in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten auf 3,9% des BIP, in den kontinentaleuropäi-
schen auf 3,2% und in den südeuropäischen auf 1,6%. Dagegen wendete Irland 2,2% des BIP 
und das Vereinigte Königreich 2,7% auf.  

Im Bereich der Arbeitslosigkeit lagen Belgien und Dänemark an der Spitze der Ausgaben-
skala, gefolgt von Deutschland, Spanien und Finnland; im Bereich von Wohnen/Bekämpfung 
sozialer Ausgrenzung hatten die Niederlande, das Vereinigte Königreich und Dänemark bzw. 
Schweden, Griechenland und Frankreich die höchsten Ausgaben in % des BIP.  

Die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten messen den Funktionen Familie/Kinder und Arbeits-
losigkeit mehr Bedeutung bei als altersabhängige Funktionen (Europäische Kommission, 
2002B). Hierin spiegelt sich das Wesen des skandinavischen Modells, im Gegensatz dazu 
fokussieren das kontinentaleuropäische Modell und das südeuropäische auf die Versorgung 
älterer Personen, das angelsächsische auf bedürftige Personen. 



–  18  – 

   

Die Verteilung der Gesamtausgaben auf die fünf Leistungsgruppen (Alter/Hinterbliebene, 
Krankheit/Gesundheit, Familie/Kinder, Arbeitslosigkeit, Wohnen/Bekämpfung sozialer Ausgren-
zung) zeigt, dass innerhalb der transnationalen Partnerschaft "Endeavour" Frankreich und 
Österreich verhältnismäßig hohe Anteile am BIP für Altersrenten und Hinterbliebene aufwen-
den, die Niederlande, Frankreich und Deutschland für die Versorgung im Fall von Krankheit 
und Deutschland für Familie und Kinder.  

In Österreich dominiert die Leistungsgewährung nach sozialversicherungsrechtlichen Prinzi-
pien in den Funktionsbereichen Alter/Hinterbliebene, Krankheit/Gesundheit/Erwerbsunfähig-
keit und Arbeitslosigkeit und nach dem Versorgungsprinzip in den Bereichen Alter (Pflegegeld, 
Beamtenpensionen) und Familie/Kinder (Familienbeihilfe). Leistungen, die dem Fürsorgeprin-
zip entsprechen, machen in Österreich nur rund 4% der Leistungen aus (z. B.: Sozialhilfe, Badelt 
— Österle, 2001A,B). Sie sind einkommensabhängig und erst in einer Notlage nach Aus-
schöpfung aller anderen verfügbaren Quellen gewährt.  

Abbildung 10: Sozialschutzausgaben nach Funktionsgruppen im Jahr 2000 (in % des BIP): 
Arbeitslosigkeit 
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Abbildung 11: Sozialschutzausgaben nach Funktionsgruppen im Jahr 2000 (in % des BIP): 
Wohnen, Bekämpfung sozialer Ausgrenzung 
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Q: EUROSTAT-ESSOSS.  

4.3.2 Die funktionale Struktur der Sozialschutzausgaben im Jahr 2000 

Ausgaben für Altersrenten und Hinterbliebene sind in allen EU-Ländern außer Irland8) und Finn-
land die Hauptausgabenkomponente für Sozialschutz. In den beiden letzteren nahm der 
Bereich Krankheit/Gesundheit/Erwerbsunfähigkeit die größte Ausgabenposition ein — in Irland 
lag der Schwerpunkt bei Gesundheit, in Finnland bei der Erwerbsunfähigkeit. Im Schnitt der EU 
entfallen 46,4% aller Sozialschutzaufwendungen auf Alters-/Hinterbliebenenrenten (Europäi-
sche Kommission, 2002B, Abramovici, 2002A, Abramovici, 2003A). 

Die zweitgrößte Ausgabenkomponente ist der Bereich Krankheit/Gesundheit einschließlich 
Erwerbsunfähigkeit mit 35,4% aller Kosten — (Ausnahme Irland und Finnland). Dahinter folgen 
Ausgaben für den Bereich Familie und Kinder mit 8,2%, Arbeitslosigkeit mit 6,3% und Wohnen/ 
Bekämpfung sozialer Ausgrenzung mit 3,7% aller Aufwendungen.  

Die südeuropäischen Wohlfahrtsstaaten wendeten für den Bereich Altersrenten und Hinter-
bliebene 54,9% der Sozialausgaben auf, das Vereinigte Königreich 47,7%, die kontinental-
europäischen Wohlfahrtsstaaten 43,2%, die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten 37,9%, und Ir-
land 25,4%. Auf Länderebene führten Italien und Griechenland die Rangordnung an.  

In Irland beliefen sich Ausgaben für Krankheit/Gesundheit einschließlich Erwerbsunfähigkeit 
auf 46,5% der gesamten Sozialausgaben; im Vereinigten Königreich und in den Staaten der 

                                                      
8)  In Irland ist obendrein die Bevölkerung im EU-Vergleich verhältnismäßig jung (mehr dazu im Kapitel über die 
Bevölkerungsstruktur in der EU). Ferner spielen private Fonds zur Finanzierung des Rentensystems eine wichtige Rolle. 
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drei übrigen Wohlfahrtssysteme waren es nur rund 35% aller Ausgaben. Die Spannweite war 
allerdings innerhalb des südeuropäischen Wohlfahrtssystems äußerst hoch – sie reichte von 
43,6% aller Ausgaben in Portugal bis 37,5% in Spanien.  

Abbildung 12: Sozialschutzausgaben nach Funktionsgruppen im Jahr 2000 (in % der 
Gesamtleistungen): Alter, Hinterbliebene 
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Abbildung 13: Sozialschutzausgaben nach Funktionsgruppen im Jahr 2000 (in % der 
Gesamtleistungen): Krankheit, Gesundheit, Erwerbsunfähigkeit 
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Für Familie und Kinder gaben die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten mit 11,9% der Sozialaus-
gaben am meisten aus, gefolgt von den kontinentaleuropäischen mit 9,7% und den südeu-
ropäischen mit 3,9% aller Ausgaben. Das angelsächsische Modell ist in dieser Beziehung nicht 
einheitlich — Irland wendete 13% und das Vereinigte Königreich 7,1% aller Ausgaben für den 
Bereich Kinder/Familie auf.  

Auf Ebene der Mitgliedsstaaten führten Luxemburg, Irland, Dänemark und Finnland die 
Rangordnung an.  

Die verhältnismäßig geringen familienbezogenen Leistungen in den südeuropäischen Staaten 
sind auf die Haushalts- und Familienstruktur zurückzuführen. Der Haushaltstyp der erweiterten 
Familie (d. h. mehrere Generationen leben in einem Haushalt) ist vorrangig in den südeuro-
päischen Staaten anzutreffen; öffentliche Kinderbetreuungseinrichtungen sind in vergleichs-
weise geringem Maße vorzufinden, Kinderbetreuung wird häufig von der Großfamilie über-
nommen (Europäische Kommission, 2001B). In den nordischen Staaten hingegen ist die Fami-
lienpolitik auf die Erwerbstätigkeit beider Elternteile abgestimmt sowie auf die Bedürfnisse 
einer Kleinfamilie; öffentliche Betreuungseinrichtungen übernehmen die Aufgaben, die im 
südeuropäischen Modell häufig einer erweiterten Familie überlassen werden. Demnach wer-
den familienbezogene Leistungen in den skandinavischen Ländern in hohem Maße vom 
Staat und in südeuropäischen Ländern von der Familie erbracht. 

Abbildung 14: Sozialschutzausgaben nach Funktionsgruppen im Jahr 2000 (in % der 
Gesamtleistungen): Familie, Kinder 
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Für den Funktionsbereich Arbeitslosigkeit wendeten die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten 
8,6% der Sozialausgaben auf, die kontinentaleuropäischen 7,6% und die südeuropäischen 
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5,8%; das angelsächsische Modell ist wieder nicht einheitlich: Irland wendete 9,7% und das 
Vereinigte Königreich 3,2% der Sozialausgaben für den Bereich Arbeitslosigkeit auf. Innerhalb 
der südeuropäischen Wohlfahrtsstaaten reichte die Spannweite der Ausgaben von 1,7% in 
Italien bis 12,2% in Spanien. Auf Länderebene verbuchten — neben Spanien — Belgien, 
Dänemark, Irland und Finnland EU-weit überproportional hohe Ausgaben im Bereich der 
Arbeitslosigkeit. 

Abbildung 15: Sozialschutzausgaben nach Funktionsgruppen im Jahr 2000 (in % der 
Gesamtleistungen): Arbeitslosigkeit 
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Die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten stellten auch im Bereich Wohnen/Bekämpfung sozia-
ler Ausgrenzung anteilsmäßig die meisten Finanzmittel zur Verfügung (4,7%), die kontinental-
europäischen Wohlfahrtsstaaten 3,5% und die südeuropäischen 1,2%. Auf Ebene der Einzel-
staaten führten die Niederlande und das Vereinigte Königreich, gefolgt von Dänemark. In 
Frankreich und im Vereinigten Königreich stellt die Wohnbeihilfe als ein Bestandteil der Funkti-
onsgruppe Wohnen/Bekämpfung sozialer Ausgrenzung eine wesentliche Unterstützung für 
Bedürftige dar. Im Vereinigten Königreich ist die Wohnbeihilfe ein wesentlicher Bestandteil der 
Unterstützung der Arbeitslosen. In den neunziger Jahren wurde in Frankreich der Begünstig-
tenkreis der Wohnbeihilfenempfänger auf Studenten ausgeweitet (hierzu mehr in Biffl et al., 
2002). 

Die Aufteilung der Gesamtausgaben nach Funktionsgruppen zeigt, dass von den Partnerlän-
dern der transnationalen Partnerschaft "Endeavour" Österreich und das Vereinigte Königreich 
gemessen an den Gesamtausgaben verhältnismäßig viel für Altersrenten ausgeben; in 
Österreich spielen Frühpensionen eine wesentliche Rolle. Deutschland, Irland und die Nieder-
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lande weisen überproportional hohe Ausgaben für Krankheit und Gesundheit auf, während 
Deutschland, Frankreich, Irland und Österreich verhältnismäßig viel für Familie und Kinder 
ausgeben. In Österreich werden die überdurchschnittlich hohen Familienleistungen durch 
Familienbeihilfen und Kindergeldleistungen begründet.  

Abbildung 16: Sozialschutzausgaben nach Funktionsgruppen im Jahr 2000 (in % der 
Gesamtleistungen): Wohnen, Bekämpfung sozialer Ausgrenzung 
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Im Bereich der Arbeitslosigkeit wendeten Deutschland, Frankreich und Irland mehr als der EU-
Durchschnitt auf. Der niedrige Anteil für Aufwendungen im Bereich der Arbeitslosigkeit in 
Österreich beruht auf einer EU-weit unterdurchschnittlichen Arbeitslosenquote gepaart mit bis 
dato günstigen Übertrittsmöglichkeiten für Ältere in die Früh- und Erwerbsunfähigkeitspension; 
Aufwendungen für vorzeitige Alterspensionen wegen Arbeitslosigkeit sind in der Funktion 
Arbeitslosigkeit berücksichtigt (Bauernberger — Mayrhuber, 2001). Die verhältnismäßig 
geringe Arbeitslosenquote in Österreich lässt sich u.a. mit einer Ausweitung des traditionellen 
Schulungsangebots und der Einführung von neuen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
erklären, die definitionsgemäß die Arbeitslosigkeit reduzieren, damit auch die Zahl langzeitar-
beitsloser Personen. Gleichzeitig steigt die stille Reserve arbeitswilliger Personen (Biffl, 2000).  

Alle Partnerländer mit Ausnahme von Österreich wendeten zumindest in einem der beiden 
Bereiche Wohnen/Bekämpfung sozialer Ausgrenzung überdurchschnittlich viel auf, und zwar 
Deutschland und die Niederlande im Bereich der sozialen Ausgrenzung, Frankreich und das 
Vereinigte Königreich für Wohnen, Irland in beiden Teilbereichen. In Österreich spielten Leis-
tungen in dieser Kategorie eine sehr geringe Rolle, da in der Sozial- und Arbeitslosenversiche-
rung Vorkehrungen für die Bekämpfung von Armutsfallen getroffen werden (Ausgleichszu-
lage, Notstandshilfe; hierzu mehr in Guger — Steiner, 1997); Fürsorgeleistungen haben einen 
sehr geringen Stellenwert in Österreich. 
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Abbildung 17: Die Ausgabenstruktur der europäischen Wohlfahrtssysteme (2000) 
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Q: EUROSTAT, WIFO-Berechnungen. 

4.3.3 Bedürftigkeitsprüfung 

Ein Teil der Leistungen des Sozialschutzes (Alter/Hinterbliebene, Krankheit/Gesundheit/ 
Erwerbsunfähigkeit, Familie/Kinder, Arbeitslosigkeit, Wohnen/Bekämpfung sozialer Ausgren-
zung) wird nach Maßgabe der Bedürftigkeit einer Person gewährt. Bedürftigkeitsprüfungen 
setzen erst dort an, wo der Anspruch auf sozialversicherungsrechtliche Leistungen erloschen 
ist, vor allem im Falle von Arbeitslosigkeit. Irland (29% aller Leistungen) und das Vereinigte 
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Königreich (17% aller Leistungen), gefolgt von Finnland, Spanien und Frankreich, waren 1999 
jene Länder in der EU, in denen Bedürftigkeitsprüfungen besonders häufig zur Anwendung 
kamen (Europäische Kommission, 2002B, hierzu mehr in Whiteford, 2002). 

Irland und das Vereinigte Königreich sind die Länder der transnationalen Partnerschaft 
"Endeavour", die den höchsten Anteil der Leistungen für den Sozialschutz erst nach Nachweis 
der Bedürftigkeit gewähren (1999: 29% bzw. 17% aller Ausgaben). In Frankreich, den Nieder-
landen und Deutschland betrug der Anteil rund 10%, in Österreich weniger als 5%. 

4.4 Aufgliederung der Sozialschutzausgaben nach Bar- und Sachleistungen im 
Jahr 1999 

In der EU wurde 1999 der überwiegende Teil der Sozialleistungen als Barleistung ausbezahlt, 
und zwar 68,5% oder 18,8% des BIP. Nur 31,5% aller Ausgaben oder 8,7% des BIP gingen im 
Schnitt in Form von Sachleistungen an Leistungsempfänger (Abramovici, 2002C). Der Anteil 
der Barleistungen war in den südeuropäischen Wohlfahrtsstaaten am höchsten (72,6%), 
gefolgt von den kontinentaleuropäischen (68,9%) und den skandinavischen Wohlfahrtsstaa-
ten (61,4%). Im angelsächsischen Modell spielen Barleistungen eine ähnlich geringe Rolle wie 
im skandinavischen Modell. Im Vereinigten Königreich lag der Anteil bei 64,4%, in Irland sogar 
nur bei 55,5%.  

Auf der Ebene der Mitgliedsstaaten spielten Barleistungen in Italien, Spanien, Belgien, Luxem-
burg, den Niederlanden, Österreich und Deutschland eine überdurchschnittliche Rolle; alle 
übrigen EU-Staaten wiesen einen überdurchschnittlichen Anteil der Sachleistungen auf.  

In Österreich waren die Aufwendungen für Alter und Hinterbliebene ausschlaggebend für 
den überdurchschnittlich hohen Anteil der Barleistungen an den Sozialausgaben; Sachleis-
tungen spielen vor allem im Gesundheitswesen, bei der Betreuung von Alten in Heimen, sowie 
im Bereich des Kindergartenwesens eine große Rolle (Badelt — Österle, 2001B). 

Die Länder der transnationalen Partnerschaft "Endeavour" Österreich, Deutschland, die Nie-
derlande und Österreich waren EU-weit vergleichsweise stark auf Barleistungen konzentriert, 
Irland und das Vereinigte Königreich auf Sachleistungen. Frankreich, eigentlich ein Vertreter 
des kontinentaleuropäischen Versicherungssystems, verzeichnete ähnlich wie die Vertreter 
des angloamerikanischen und skandinavischen Systems auch eine verhältnismäßig starke 
Konzentration auf Sachleistungen. 

Die großen Unterschiede in der Aufteilung der Sozialausgaben auf Bar- und Sachleistungen 
zwischen den EU-Mitgliedsländern resultieren aber nicht nur aus unterschiedlichen demogra-
phischen Strukturen sondern auch aus den systemimmanenten unterschiedlichen Finanzie-
rungsgrundlagen. So erwirbt man in den kontinentaleuropäischen Sozialversicherungsmodel-
len einen Anspruch auf gewisse Sozialleistungen nur über eine vorhergehende Beitragszah-
lung. Die Beiträge in das Sozialversicherungssystem werden an einem Beschäftigungsverhält-
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nis festgemacht, d. h. sie stellen eine Besteuerung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer dar. 
Das gilt nicht im selben Maße für das skandinavische und angloamerikanische Versiche-
rungsmodell. Hier reicht es oft aus, in einer bestimmten Region oder Gemeinde gemeldet zu 
sein und darüber hinaus bedürftig zu sein, um einen Anspruch auf Sozialleistungen zu erwer-
ben.  

Abbildung 18: Sozialschutzausgaben nach Typ (1999) 
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Eine Aufteilung der Leistungen nach Bar- und Sachleistungen zeigt, dass in allen Partnerstaa-
ten im Bereich der Barleistungen die beitragspflichtigen Leistungen dominierten, im Bereich 
der Sachleistungen hingegen die beitragsfreien Leistungen. Ausnahmen sind Deutschland 
und Frankreich bezüglich der Sachleistungen. 

In Staaten mit einem angelsächsischen oder skandinavischen Versicherungsmodell (z. B.: 
Dänemark, Irland, Finnland, Schweden, Vereinigtes Königreich) überwiegen die beitragsfreien 
Leistungen, im kontinentaleuropäischen Versicherungsmodell jedoch (z. B.: Deutschland, 
Frankreich, Niederlande, Österreich) die beitragspflichtigen Leistungen (Abramovici, 2002C). 

1999 überwogen in Irland und im Vereinigten Königreich die beitragsfreien Leistungen 
(gemessen an den Gesamtleistungen), in Österreich, Deutschland, Frankreich und den Nie-
derlanden die beitragspflichtigen.  

In den Ländern, in denen Alters- und Hinterbliebenenrenten eine überdurchschnittliche hohe 
Kostenkomponente darstellen, so etwa in Österreich, Italien und Frankreich, ist automatisch 
der Anteil der Barausgaben hoch. In der EU wurden im Schnitt des Jahres 1999 46% der 
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Gesamtleistungen oder 12,7% des BIP für Altersrenten und Hinterbliebene aufgewendet — in 
allen Mitgliedsstaaten überwogen die Barleistungen bei weitem.  

In den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten entfielen 37,8% der Sozialausgaben auf Pensionen 
— 31,4% als Bar- und 6,4% als Sachleistungen; im Schnitt der kontinentaleuropäischen waren 
es 43% aller Ausgaben (42,2% als Bar- und 0,8% als Sachleistungen) und in den südeuropäi-
schen Ländern sogar 55,2% aller Ausgaben (54,5% als Bar- und 0,7% als Sachleistungen). Der 
Anteil der Sachleistungen war in den skandinavischen Staaten mit 6,5% bei weitem am 
höchsten, gefolgt vom Vereinigten Königreich (2,3%) und Irland (1,9%). 

Abbildung 19: Sozialschutzausgaben nach Typ und Funktion (1999): Alter, Hinterbliebene 
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Im Gegensatz zu den Pensionsleistungen sind die Ausgaben im Bereich der Krankheit, 
Gesundheit und Erwerbsunfähigkeit im Wesentlichen Sachleistungen. In der EU wurden im 
Jahre 1999 im Schnitt 34,9% der Sozialausgaben oder 9,6% des BIP für diese Funktion verwen-
det — 10,5% als Barleistungen (2,9% des BIP) und 24,3% als Sachleistungen (6,7% des BIP) in 
Form von Kostenübernahmen für die medizinische Versorgung.  

In den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten wurden 13,7% der gesamten Sozialschutzaus-
gaben als Barleistungen für Krankheit/Gesundheit/Erwerbsunfähigkeit und 21,9% als Sach-
leistungen zur Verfügung gestellt, in den kontinentaleuropäischen Wohlfahrtsstaaten lag das 
Verhältnis bei 10,3% zu 25,3% und in den südeuropäischen Wohlfahrtsstaaten bei 10,3% zu 
23,5%. In Irland wurden in diesem Funktionsbereich 9% als Bar- und 36,3% als Sachleistungen 
gewährt und im Vereinigten Königreich 11,3% als Bar- und 23,5% als Sachleistungen. 
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Abbildung 20: Sozialschutzausgaben nach Typ und Funktion (1999): Krankheit, Gesundheit, 
Erwerbsunfähigkeit 
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Abbildung 21: Sozialschutzausgaben nach Typ und Funktion (1999): Familie, Kinder 
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Abbildung 22: Sozialschutzausgaben nach Typ und Funktion (1999): Arbeitslosigkeit 
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Für die Funktion "Familie und Kinder" wurden in der EU im Schnitt im Jahre 1999 8,5% der Ge-
samtmittel aufgewendet (6,1% als Barleistungen, d. h. 1,7% des BIP, und 2,4% als Sachleistun-
gen, d. h. 0,7% des BIP). In der Regel überwiegen in dieser Funktion der Sozialvorsorge die 
Barleistungen; Ausnahmen finden wir allerdings im skandinavischen Modell, das viele Betreu-
ungsaufgaben aus dem Haushalt auf den Erwerbsarbeitsmarkt verlagert hat. Dort schlägt sich 
dann die Förderung der Familien als Sachausgabe nieder und nicht als Transferleistung für 
Haushalte wie in den anderen Sozialmodellen. In den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten hiel-
ten sich somit Bar- und Sachleistungen im Bereich Familie und Kind etwa die Waage (5,7% als 
Bar- und 6,1% als Sachleistungen), in den kontinental- und südeuropäischen Wohlfahrtsmo-
dellen sowie im angelsächsischen Modell überwogen die Barleistungen deutlich. 

Ähnlich wie bei Alters- und Hinterbliebenenrenten überwogen im Bereich der Arbeitslosenun-
terstützung Barleistungen (außer in Griechenland). In der EU wurden im Jahre 1999 im Schnitt 
6,8% der Sozialausgaben für die Vorsorge im Fall der Arbeitslosigkeit bereitgestellt, 6,2% als 
Barleistungen (d. h. 1,7% des BIP) und 0,7% als Sachleistungen (d. h. 0,2% des BIP). Die Barleis-
tungen lagen in den skandinavischen Staaten bei 8,7% der Gesamtausgaben, in den konti-
nentaleuropäischen bei 7,5% und in den südeuropäischen bei 5,3%. 

Im Gegensatz dazu sind die Leitungen im Bereich Wohnen/Bekämpfung sozialer Ausgrenzung 
im Wesentlichen Sachleistungen. 1999 wurden in der EU im Schnitt 3,8% der Sozialausgaben 
für Wohnbeihilfen und sonstige Integrationsausgaben wie Radio/TV/Transport-Gebührenre-
duktion aufgewendet, 1,1% als Bar- und 2,7% als Sachleistungen (0,3% bzw. 0,7% des BIP). In 
den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten betrug der Anteil an Sachleistungen 3% (Barleistun-
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gen: 1,9%), in den kontinentaleuropäischen 2% (Barleistungen: 1,6%) und in den südeuropäi-
schen 1,2% (Barleistungen: 0,2%). In Belgien, Deutschland, Luxemburg und Portugal konzent-
rierten sich die Leistungen auf Barleistungen, in allen übrigen Staaten auf Sachleistungen.  

Abbildung 23: Sozialschutzausgaben nach Typ und Funktion (1999): Wohnen, Bekämpfung 
sozialer Ausgrenzung 
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5. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in der Europäischen Union 

Das BIP ist ein Indikator für die wirtschaftliche Produktivkraft eines Landes und das BIP pro Kopf 
ein Indikator für den Lebensstandard eines Landes. Zwar ist das BIP pro Kopf kein ausreichen-
der Wohlfahrtsindikator, aber ein guter Näherungswert, da es mit dem Wohlstand eines Lan-
des hoch korreliert ist9). Wenn man den Wert des BIP in € misst und wenn man die Unter-
schiede in der Kaufkraft der einzelnen EU Mitgliedsländer berücksichtigt (Kaufkraftstandards 
oder KKS), kann das BIP je Einwohner als Maßstab für den wirtschaftlichen Entwicklungsstand 
der einzelnen Mitgliedsstaaten herangezogen werden. 

Im Zeitabschnitt 1998 bis 2000 lag das BIP pro Kopf in der Europäischen Union bei 21.400 KKS; 
es war um 15,9% höher als in der Vorperiode 1995 bis 1997 (Behrens, 2000, 2003). Das BIP pro 
Kopf war in beiden Zeitabschnitten in Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, Luxemburg, 
den Niederlanden, Österreich und Schweden überdurchschnittlich hoch.  

                                                      
9)  Auf die Komplexität der Zusammenhänge hat Amartya Sen eloquent in seinen Radcliffe Lectures (1972) aufmerk-
sam gemacht. 
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Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Österreich wiesen in beiden Zeitabschnitten 
1995 bis 1997 und 1998 bis 2000 ein EU-weit überdurchschnittlich hohes BIP pro Kopf zu Kauf-
kraftstandards auf. Irland und das Vereinigte Königreich stießen erst in der zweiten Periode zu 
dieser Gruppe. 

Abbildung 24: BIP pro Kopf zu KKS in den Jahren 1995-1997 und 1998-2000 
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Abbildung 25: Korrelation zwischen BIP/Kopf und Sozialausgaben/Kopf zu konstanten Preisen 
in der EU im Jahr 2000 

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

BIP/Kopf

So
zia

lsc
hu

tz
a

us
ga

b
en

/K
op

f

Q: EUROSTAT.

IE

ES
PT

GR

UK IT FI

LU

BE

FR

EU 15

DK

AT
NLDE

SE
y  = 1.460 + 0,2x

R ² = 0,66

 



–  32  – 

   

Eine Gegenüberstellung von BIP pro Kopf und Sozialausgaben pro Kopf zu einheitlichen €-
Preisen (KKS) zeigt, dass diese beiden Indikatoren eng miteinander korrelieren (2000: Korrela-
tion von 0,82).  

Übersicht 4: Rangordnung von BIP pro Kopf und  
Sozialschutzausgaben pro Kopf in der EU im Jahr 2000 
 BIP pro Kopf (KKS) Sozialschutzausgaben 

pro Kopf (KKS) 
   
BE 6 8 
DK 2 2 
DE 10 5 
GR 14 13 
ES 13 14 
FR 11 7 
IE 3 12 
IT 9 10 
LU 1 1 
NL 5 6 
AT 4 3 
PT 14 15 
FI 8 11 
SE 6 4 
UK 12 9 

Q: EUROSTAT, WIFO-Berechnungen. Anmerkung (1: max, 15: min). 

Auffällig ist, dass Irland aus der Reihe tanzt; es hatte im Jahr 2000 das dritt höchste BIP pro 
Kopf in der EU, bei den Sozialausgaben pro Kopf lag es allerdings nur an zwölfter Stelle (im 
Bereich der Sozialquote lag Irland sogar an letzter Stelle). Ein wesentlicher Grund hierfür ist die 
im EU-Vergleich äußerst junge Bevölkerung gepaart mit einem Versicherungssystem, das aus-
schließlich auf Bedürftigkeit abzielt, und einem Gesellschaftssystem, das Familienleistungen 
eher auf die Familie verlagert und weniger auf den Markt. 

Die südeuropäischen Staaten Portugal, Griechenland und Spanien lagen sowohl beim 
BIP/Kopf als auch bei den Sozialausgaben/Kopf am untersten Ende. Diese Staaten haben ein 
ausgeprägtes familiales Gesellschaftssystem, d. h. Wohlfahrtsleistungen werden primär in der 
Familie angeboten. 

6. Die demographische Entwicklung in der Europäischen Union 

Die Bevölkerungsentwicklung steht in einem engen Zusammenhang mit der Höhe der Sozial-
ausgaben und deren Dynamik; insbesondere das Älterwerden der Gesellschaft verursacht 
steigende Sozialausgaben. Trotz steigender Lebenserwartung setzte in den späten siebziger 
Jahren ein Trend zur Frühverrentung ein, mit der Konsequenz steigender Sozialschutzausga-
ben für Alters- und Hinterbliebenenrenten, Erwerbsunfähigkeitsrenten und für die Gesund-
heitsversorgung. Diese Funktionen zusammen genommen machen heute bereits rund vier 
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Fünftel der Sozialbudgets aus. Die starken Schwankungen der Geburtenziffern — auf die star-
ken Babyboom-Jahrgänge der späten fünfziger und frühen sechziger folgten die geburten-
schwachen Jahrgänge der siebziger Jahre — verschärfen das Finanzierungsproblem. Die an-
haltend geringen Fertilitätsraten, angeführt von den süd- und kontinentaleuropäischen Län-
dern, lassen eine Verbesserung der Situation auf längere Sicht nicht erwarten.  

Aber nicht nur die demographische Entwicklung stellt das Sozialsystem vor große finanzielle 
Herausforderungen sondern auch der Wandel des Arbeitsmarktverhaltens und der internatio-
nalen Arbeitsteilung. Sie sind unter anderem mit einer höheren Jobfluktuation und einem 
zunehmenden Einsatz alternativer Beschäftigungsformen verbunden, die nicht nur die 
Arbeitslosigkeit in die Höhe treiben. Auch vermehrte Armut und soziale Ausgrenzung sind 
damit verbunden — weitere Tatbestände, die einer finanziellen Abfederung durch das Sozial-
system bedürfen. 

Im Folgenden wird zunächst ein kleiner Überblick über die demographische Entwicklung 
innerhalb der EU gegeben, um klarzulegen, dass der Problemdruck in den einzelnen Ländern 
unterschiedlich groß ist. Im Anschluss daran wird dem Wandel der Familienstrukturen infolge 
eines veränderten Heiratsverhaltens nachgegangen, der eine Veränderung der Struktur der 
Einkommen nach Haushaltstyp zur Folge hat. Im Zusammenwirken mit dem Wandel des 
Arbeitsmarktverhaltens ergeben sich neue Konstellationen der Armut und Arbeitslosigkeit, die 
nicht unabhängig von der Grundausrichtung des Wohlfahrtmodells sind. 

6.1 Die Bevölkerung in der Europäischen Union wird immer älter 

Die demographische Entwicklung der EU war in den letzten 40 Jahren nicht ganz stetig. Zwi-
schen 1960 und 2001 hat sich die Gesamtbevölkerung der EU(15) um 62,7 Mio. oder knapp 
20% erhöht, und zwar von 314,8 Mio. auf 377,5 Mio.10). Dabei war das Bevölkerungswachstum 
zwischen 1960 und 1980 überdurchschnittlich und flachte sich im Anschluss daran etwas ab. 
In den sechziger Jahren entfielen 96% des gesamten Bevölkerungswachstums in der EU auf 
natürliches Bevölkerungswachstum, 4% auf Nettozuwanderung. Im Gegensatz dazu wurde in 
den neunziger Jahren nur noch rund 30% des Bevölkerungswachstums aus dem natürlichen 
Bevölkerungswachstum gespeist und 70% aus Nettozuwanderungen; seit 1988 liegt das Wan-
derungssaldo über dem natürlichen Bevölkerungswachstum.  

Die Zahl der Lebendgeburten verringerte sich seit der zweiten Hälfte der sechziger Jahre um 
gut ein Drittel von 6,2 Mio. (1964) auf 4 Mio. (2000), während die Zahl der Sterbefälle annä-
hernd konstant blieb, wodurch das natürliche Bevölkerungswachstum von 2,4 Mio. (1960) auf 
372.400 (2000) zurückging.  

Die geringe Fertilität in Europa steht in einem engen Zusammenhang mit dem Wertewandel 
der Gesellschaft, dem Wandel des Arbeitsmarktverhaltens und der Familienstrukturen. Die 

                                                      
10)  Damit ist die Gesamtbevölkerung der EU(15) heute um 94 Mio. oder 25% geringer als in den USA. 
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steigende Beschäftigung der Frauen verbessert zwar die finanzielle Situation der Familie und 
trägt zur Finanzierung des Wohlfahrtstaates bei. Sie ist aber auch Ausdruck einer zunehmen-
den Selbständigkeit von Frauen, der Notwendigkeit des Zu-Verdienstes von Frauen infolge 
unsicherer Beschäftigungsverhältnisse der Partner, instabiler Familienverhältnisse und neuer 
atypischer Haushaltsformen; auf letztere wird am Ende dieses Kapitels noch näher eingegan-
gen (näheres hierzu in Esping-Andersen et al., 2001).  

Wenn die geburtenstarken Nachkriegsjahrgänge ab 2010 beginnen werden, in den Ruhe-
stand zu treten, wird die Erwerbsbevölkerung schrumpfen. Die Abhängigkeit der älteren 
Bevölkerung von im Erwerbsleben stehenden Personen (demographische Belastungsquote) 
wird abrupt ansteigen und das Renten- und Gesundheitssystem stark belasten.  

Die demographische Entwicklung innerhalb der Europäischen Union wird dazu führen, dass 
die Zuwanderung weiter an Bedeutung gewinnen wird (Europäische Kommission, 2002B, 
2002C).  

Abbildung 26: Bevölkerungsbewegung der EU 15 (1960-2000) 

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

In
 1

.0
00

Geburten Sterbefälle Natürliche Bevölkerungsbewegung Nettowanderung Saldo der Bruttoströme

Q: EUROSTAT.  

6.1.1 Die Bevölkerungsentwicklung in den Jahren 1960 bis 2000 in der Europäischen 
Union 

Die größte Bevölkerungsdynamik innerhalb der EU verzeichneten die Niederlande — in den 
sechziger und achtziger Jahren — und Luxemburg — in den neunziger Jahren — mit einer 
Wachstumsrate von insgesamt rund 39% zwischen 1960 und 2000, gefolgt von Irland (in den 
siebziger und neunziger Jahren), Spanien (in den sechziger und siebziger Jahren) und Frank-
reich (in den sechziger und achtziger Jahren) mit insgesamt rund 30% und Griechenland ins-



–  35  – 

   

besondere in den achtziger Jahren mit insgesamt 27%. Die geringste Bevölkerungsdynamik 
wiesen dagegen Belgien und Portugal mit 12,2% bzw. 13,3% auf. 

In den sechziger Jahren stieg die Bevölkerung in allen Mitgliedsstaaten mit Ausnahme von 
Portugal an, am stärksten in den Niederlanden (12,7%), Frankreich (10,6%), Spanien (10,2%) 
und Luxemburg (7,8%) (EU 15: 7,7%). Die Gründe für das Bevölkerungswachstum waren in die-
ser Periode sehr vielschichtig: das natürliche Bevölkerungswachstum war in allen Mitglieds-
staaten positiv — insbesondere in Portugal, Spanien, den Niederlanden, Griechenland, Irland, 
Italien und Finnland (EU 15: 7,4%). Darüber hinaus war die natürliche Wachstumsrate der Be-
völkerung in allen Mitgliedsstaaten mit Ausnahme von Luxemburg größer als die Nettowan-
derungsrate. Die Nettowanderungsrate selbst war in Portugal, gefolgt von Irland, Griechen-
land, Finnland, Spanien und Italien negativ, d. h. es wanderten mehr Personen ab als ins Land 
strömten. Dagegen verzeichneten Luxemburg, Frankreich und Deutschland (EU 15: 0,3%) die 
höchsten positiven Nettowanderungsraten.  

Abbildung 27: Bevölkerungswachstum in der EU zwischen 1960 und 2000 in % 
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Von den Endeavour Partnerländern wiesen zwischen 1960 und 2000 die Niederlande, Frank-
reich und Irland ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum auf, Deutschland, Öster-
reich und das Vereinigte Königreich hatten ein besonders geringes Wachstum. 

Das hohe Bevölkerungswachstum wurde in den Niederlanden im Wesentlichen von der natür-
lichen Wachstumsrate getragen; in Frankreich hingegen wurde die verhältnismäßig geringe 
natürliche Wachstumsrate um eine starke positive Nettowanderung ergänzt; in Spanien war 
die natürliche Wachstumsrate hoch und in Luxemburg die positive Nettowanderung. 
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Zwischen 1970 und 1979 nahm die Bevölkerung in der EU 15 um 4,2% zu. Überdurchschnittlich 
starke Zuwächse verzeichneten Irland, Portugal — das in den 10 Jahren zuvor noch einen 
Bevölkerungsrückgang hinnehmen musste —, Spanien, Griechenland, die Niederlande, 
Luxemburg, Frankreich und Italien. Im Gegensatz dazu schrumpfte die Bevölkerung in 
Deutschland in dieser Periode um 0,1%.  

Abbildung 28: Bevölkerungsdynamik in der EU zwischen 1960 und 1999 
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Q: EUROSTAT. 

Die natürliche Wachstumsrate, die in der EU 15 in den siebziger Jahren bei 3,6% lag und damit 
nur noch halb so hoch war wie in den sechziger Jahren, war in Irland mit 11,1% am höchsten, 
gefolgt von Spanien, Portugal, Griechenland, den Niederlanden, Italien, Frankreich und 
Finnland. Deutschland und Luxemburg verzeichneten hingegen eine negative natürliche 
Wachstumsrate.  
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Die Nettowanderungsrate betrug in der EU 15 in den siebziger Jahren 0,7%; Luxemburg, Irland, 
Portugal, die Niederlande und Griechenland hatten verhältnismäßig hohe positive Netto-
wanderungsraten; im Gegensatz dazu wiesen Finnland, Italien und Spanien negative Netto-
wanderungsraten auf.  

Demzufolge war das relativ hohe Gesamtwachstum der Bevölkerung in Irland, Portugal und 
Griechenland in den siebziger Jahren einerseits die Folge verhältnismäßig hoher natürlicher 
Wachstumsraten, andererseits eine Folge starker Zuwanderung. Diese drei Staaten hatten in 
den sechziger Jahren noch negative Nettowanderungsraten, in den siebziger Jahren — und 
hier insbesondere in der zweiten Hälfte — hingegen positive aufgrund von Rückwanderungs-
tendenzen von Fremdarbeitern in ihre Heimatstaaten. Im Fall von Portugal begünstigten die 
politischen Umbrüche die Rückwanderung ebenso wie die Einwanderung aus den vormali-
gen Kolonien nach Portugal.  

In den achtziger Jahren verringerte sich die Gesamtwachstumsrate der Bevölkerung in der EU 
15 nochmals um ein gutes Drittel auf 2,6%. Die Niederlande, Griechenland, Frankreich, 
Luxemburg, Finnland, Spanien und Irland verzeichneten verhältnismäßig hohe Wachstums-
raten. Die natürliche Wachstumsrate der Bevölkerung war in allen EU-Staaten mit Ausnahme 
von Deutschland und Dänemark positiv, am höchsten war sie in Irland, Spanien, Frankreich, 
Portugal, den Niederlanden, Finnland und Griechenland (EU 15: 1,9% und damit fast nur noch 
halb so groß wie in den siebziger Jahren).  

In Irland, Portugal, Spanien und Italien wanderten mehr Personen aus als einwanderten, 
während in Luxemburg, Griechenland, Deutschland, Österreich, Schweden und den Nieder-
landen mehr Personen ein- als auswanderten. Das hohe Gesamtwachstum der Bevölkerung 
war in den Niederlanden und in Frankreich auf beide Faktoren zurückzuführen — eine ver-
hältnismäßig hohe natürliche Wachstumsrate und positive Nettowanderung — und in Grie-
chenland auf die Rückwanderung. 

In den Jahren 1990 bis 1999 wuchs die Bevölkerung in der EU 15 wieder stärker als in den 
achtziger Jahren, nämlich um 3,5%. Überdurchschnittliche Wachstumsraten hatten Luxem-
burg, Irland, die Niederlande, Österreich, Frankreich, Griechenland und Schweden. Die natür-
liche Wachstumsrate der Bevölkerung war wiederum in Deutschland und darüber hinaus 
auch in Italien negativ, während das Vereinigte Königreich, Irland, die Niederlande, Luxem-
burg und Frankreich die höchsten natürlichen Wachstumsraten auswiesen (EU 15: 1,1% und 
wiederum nur noch halb so hoch wie in den achtziger Jahren).  

Die Nettowanderungsrate war in allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Portugal positiv 
und überproportional hoch in Luxemburg, Deutschland, Österreich, Griechenland und 
Dänemark. In Luxemburg basierte das Bevölkerungswachstum ausschließlich auf Nettowan-
derung und in Irland auf natürlichem Bevölkerungswachstum. In den Niederlanden waren 
beide Faktoren gleichermaßen für das Bevölkerungswachstum verantwortlich.  
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6.1.2 Die Bevölkerungsentwicklung in den Jahren 1960 bis 2001 am Beispiel 
Österreichs 

Auch in Österreich wechselte der Stellenwert der einzelnen Komponenten des Bevölkerungs-
wachstums zwischen 1960 und 2001 merklich. In den sechziger Jahren wurde das Bevölke-
rungswachstum primär durch die Fertilität getragen — rund 1,8% der jährlichen Bevölkerungs-
veränderung war auf Geburten zurückzuführen, 1,3% auf Sterbefälle und 0,1% auf Nettowan-
derung, wodurch sich ein durchschnittliches Bevölkerungswachstum von 0,6% pro Jahr ergab.  

In den siebziger Jahren wuchs die Bevölkerung nur noch um durchschnittlich 0,1% pro Jahr, 
vor allem weil die Geburtenzahlen drastisch zurückgingen — nur noch 1,3% der jährlichen 
Bevölkerungsveränderung war auf Geburten zurückzuführen — und 1,3% der Bevölkerungs-
veränderung auf Sterbefälle und 0,1% auf Nettowanderung (trotz Schwankungen zu Beginn 
und in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre). In den darauffolgenden zehn Jahren nahm die 
österreichische Wohnbevölkerung um durchschnittlich 0,2% pro Jahr zu — die Bevölkerungs-
veränderung durch Geburten machte nur noch 1,2% aus, durch Sterbefälle 1,2% und durch 
Nettowanderung 0,2%.  

In den neunziger Jahren bis einschließlich 2001, als die Bevölkerung um durchschnittlich 0,5% 
pro Jahr anstieg, ging die Bevölkerungsveränderung durch Geburten weiter zurück und lag 
nur noch bei 1,1%, die Bevölkerungsveränderung durch Sterbefälle betrug 1%, die Bevölke-
rungsveränderung durch Nettowanderung 0,4%.  

Abbildung 29: Bevölkerungsveränderung am Jahresende durch Geburten, Sterbefälle und 
Nettowanderung in Österreich (1961-2001) 
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6.2 Die Bevölkerungsstruktur der Europäischen Union 

6.2.1 Die Bevölkerungsstruktur in der Europäischen Union 1960 bis 2000 

Eine Aufspaltung der Bevölkerungsdynamik nach Altersgruppen verdeutlicht den Alterungs-
prozess der europäischen Bevölkerung. Der Anteil der unter 19-Jährigen an der Gesamtbe-
völkerung verringerte sich von 31,7% im Jahr 1960 auf 23% im Jahr 2000; im Gegenzug erhöhte 
sich der Anteil der über 60-Jährigen von 15,5% auf 21,6%. Der Anteil der Personen in der 
Altersgruppe von 20- bis 59 stieg leicht an (1960: 52,8%; 2000: 55,4%). 

Innerhalb der Europäischen Union gibt es zum Teil merkliche Unterschiede in der Altersvertei-
lung der Bevölkerung. Der Anteil der Jugendlichen bis 19 Jahren an der Bevölkerung hatte 
1960 eine Spannweite von 27,6% in Luxemburg bis zu 39,1% in Irland, im Jahr 2000 von 19,8% in 
Italien bis zu 30,8% in Irland.  

In den Jahren 1960 bis 2000 wiesen Irland, Frankreich und die Niederlande stets überdurch-
schnittliche Anteile an Jugendlichen an der Bevölkerung auf. In Deutschland, Österreich und 
im Vereinigten Königreich lag der Anteil dagegen permanent unter dem EU-Durchschnitt. 

Abbildung 30: Anteil an Jugendlichen (bis 19 Jahre) in der Europäischen Union (1960, 2000) 
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1960 2000Q: EUROSTAT.  

Die Bandbreite des Anteils der Personen im Erwerbsalter zwischen 20 und 59 an der Bevölke-
rung reichte 1960 von 45,3% in Irland bis 56,1% in Luxemburg. Im Jahr 2000 war die Spannweite 
innerhalb dieser Altersgruppe bei weitem geringer; sie reichte von 53,6% in Schweden bis 
57,5% in den Niederlanden. 
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Deutschland verbuchte aufgrund des Schwerpunkts in der Zuwanderung von Arbeitskräften 
stets überdurchschnittliche Anteile an Personen im Erwerbsalter zwischen 20 und 59 (1960-
2000), ebenso die Niederlande zwischen 1980 und 2000 und Österreich zwischen 1990 und 
2000. In Frankreich, Irland und im Vereinigten Königreich lag der Anteil immer unter dem EU-
Durchschnitt. 

Abbildung 31: Anteil an Personen im Erwerbsalter (20 bis 59 Jahre) in der Europäischen Union 
(1960, 2000) 
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1960 2000Q: EUROSTAT.  

1960 reichte der Anteil der über 60-jährigen Personen an der Bevölkerung von 11,2% in Finn-
land bis 18% in Österreich, im Jahr 2000 von 15,1% in Irland bis 23,9% in Italien. Stets überpro-
portional hohe Anteile an älteren Personen über 60 Jahren verzeichneten Belgien, Deutsch-
land, Schweden und das Vereinigte Königreich bzw. Österreich zwischen 1960 und 1990 und 
Italien ab 1990. In Österreich führte die massive Nettozuwanderung in der ersten Hälfte der 
neunziger Jahre zu einer Verjüngung der Bevölkerung, obwohl der Anteil der Jugendlichen an 
der Bevölkerung zurückging. 

In den Jahren 1960 bis 2000 wiesen Deutschland und das Vereinigte Königreich bzw. Öster-
reich zwischen 1960 und 1990 eine EU-weit verhältnismäßig "alte Bevölkerung" auf, während 
die Partnerländer Irland, Frankreich und die Niederlande eine vergleichsweise "junge" Bevöl-
kerung hatten. 
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Abbildung 32: Anteil der Älteren (über 60 Jahre) in der Europäischen Union (1960, 2000) 
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1960 2000Q: EUROSTAT.  

6.2.2 Die Bevölkerungsstruktur in der Europäischen Union im Jahr 2000 im Detail 

Im Jahr 2000 waren 16,9% der Bevölkerung (Männer: 17,7%, Frauen: 16,1%) oder 63,6 Mio. Per-
sonen der EU jünger als 14 Jahre. Überdurchschnittliche Anteile an dieser Altersgruppe ver-
zeichneten alle nordeuropäischen Staaten, sowie Irland, das Vereinigte Königreich, Belgien, 
Frankreich, Luxemburg und die Niederlande.  

Des weiteren waren 12,4% (Männer: 13%, Frauen: 11,9%) der Bevölkerung zwischen 15 und 24 
Jahre alt (46,8 Mio.), wobei die südeuropäischen Staaten Griechenland, Spanien und Portu-
gal verhältnismäßig hohe Anteile aufwiesen ebenso Frankreich, Irland und Finnland.  

Personen im Haupterwerbsalter zwischen 25 und 44 machten 30,3% der Bevölkerung aus 
(Männer: 31,4%, Frauen: 29,3%; insgesamt 114,1 Mio.); EU-weit entfielen die höchsten Anteile 
auf Deutschland, Spanien, Italien, Luxemburg, die Niederlande und Österreich. 

Verhältnismäßig hohe Anteile an den 45- bis 59-Jährigen verzeichneten Dänemark, Deutsch-
land, Italien, die Niederlande, Österreich, Finnland und Schweden und in der Altersgruppe 
der über 60-Jährigen Belgien, Deutschland, Griechenland, Italien und Schweden.  

Griechenland und Italien waren im Jahr 2000 auch jene beiden Länder, die die höchsten 
Anteile an Sozialleistungen für Alter und Hinterbliebene aufwendeten (63,4% bzw. 49,4%). 
Deutschland und Schweden verbuchten dagegen überdurchschnittlich hohe Ausgaben für 
Krankheit und Gesundheit.  
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Abbildung 33: Die Aufteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen in der Europäischen Union: 
2000: 0 bis 14 Jahre 
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Abbildung 34: Die Aufteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen in der Europäischen Union: 
2000: 15 bis 24 Jahre 
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Abbildung 35: Die Aufteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen in der Europäischen Union: 
2000: 25 bis 44 Jahre 
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Abbildung 36: Die Aufteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen in der Europäischen Union: 
2000: 45 bis 59 Jahre 
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Abbildung 37: Die Aufteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen in der Europäischen Union: 
2000: Über 60 Jahre 
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6.2.3 Die Auswirkungen der Bevölkerungsstruktur auf die Sozialschutzausgaben 

Die Gegenüberstellung des Bevölkerungsanteils im Alter von über 60 Jahren mit den Sozial-
schutzausgaben für Alter und Hinterbliebene in % des BIP ergab für das Jahr 2000 eine starke 
positive Korrelation im Ausmaß von 0,78. Auffällig ist, dass manche Länder merklich höhere 
Sozialausgaben für ältere Personen haben, als der demographischen Struktur entspräche. 
Hierzu zählen vor allem Österreich, die Niederlande, Frankreich und das Vereinigte König-
reich. 

Im Jahre 2000 hatten Österreich, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Portugal annä-
hernd gleich hohe Bevölkerungsanteile der über 60jährigen. Österreich gab die meisten 
Finanzmittel für Ältere (gemessen am BIP) aus und Portugal die geringsten. Der Hauptgrund 
war, dass Österreich, aber auch Frankreich, jahrelang Frühpensionsregelungen als Instrument 
zur Entlastung des Arbeitsmarktes anwendeten, die als Frührenten unter dieser Ausgabenposi-
tion verbucht werden.  

In Österreich werden in den nächsten Jahren die Frühpensionsregelungen auslaufen. Da die 
strukturellen Arbeitsmarktprobleme aller Voraussicht nach weiter bestehen werden, aber das 
Instrument der Frühpensionen nicht länger verfügbar sein wird, wird es zu einer Umschichtung 
der Ausgaben kommen, weg von der Funktion Alter/Hinterbliebene zu Arbeitslosigkeit und 
Wohnen/Bekämpfung sozialer Ausgrenzung. Diese Verlagerung wird mit einer zunehmenden 
Rechtsunsicherheit für die Betroffenen verbunden sein, zumal Leistungen im Bereich Woh-
nen/Bekämpfung sozialer Ausgrenzung bedürftigkeitsabhängig gewährt werden. Darüber 
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hinaus werden die Ersatzraten im Fall von Arbeitslosigkeitsunterstützungsleistungen geringer 
ausfallen als die Leistungen im Rahmen von Frühpensionsregelungen, wodurch die Zahl 
armutsgefährdeter Personen zunehmen wird (mehr dazu in MacFarlan — Oxley, 1996). 

Abbildung 38: Leistungen für Alter/Hinterbliebene in % des BIP und Bevölkerungsanteil an 
älteren Personen im Jahr 2000 
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6.3 Die Zusammensetzung der Haushalte in der Europäischen Union 

Das Älterwerden der Bevölkerung und die Entwicklung neuer Familienformen nahmen in den 
letzten Jahrzehnten zunehmend auf die Größe und Zusammensetzung der Haushalte in der 
Europäischen Union Einfluss (hierzu mehr in Sorrentino, 1990, Biffl, 2002A). Merkmal des Wan-
dels ist die Verringerung des Anteils verheirateter Paare mit Kindern und der Trend zu kleineren 
und sich oftmals ändernden Haushaltsformen, etwa kinderlose Paare, Alleinerzieherfamilien 
und Einpersonenhaushalten bzw. Familien, in denen beide Partner neben Kinderbetreuung 
erwerbstätig sind. Aufgrund der sich ändernden Haushaltsstruktur im Zusammenhang mit 
Heirat, Familiengründung und -auflösung (Scheidung) dürften viele Haushalte in den nächs-
ten Jahren von sozialer Unterstützung von außen abhängig sein, vor allem im Gefolge von 
Arbeitslosigkeit (Dawkins, 2002). 

6.3.1 Immer weniger Eheschließungen in der Europäischen Union 

Zwischen 1960 und 1999 verringerte sich die Zahl der Eheschließungen in der EU um 21,6% von 
2,4 Mio. auf 1,9 Mio. Eheschließungen pro Jahr. Die sechziger Jahre waren das letzte Jahr-
zehnt, indem die Zahl der Eheschließungen in der EU anstieg und zwar um 7,4%. Überproporti-
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onal hohe Anstiege verbuchten die Niederlande, Irland, Finnland und Frankreich, zumal sie 
eine sehr junge Bevölkerungsstruktur aufwiesen. Das Heiratsverhalten wirkte sich in Folge posi-
tiv auf die natürliche Wachstumsrate der Bevölkerung aus. Nur in Deutschland, Schweden, 
Österreich und Luxemburg nahm die Zahl der Eheschließungen ab.  

Abbildung 39: Relative Veränderung der Zahl der Eheschließungen zwischen 1960 und 1999 
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Q: EUROSTAT. 

Während der siebziger Jahre gingen die Eheschließungen in allen Mitgliedstaaten mit Aus-
nahme von Irland zurück (EU 15: −14,4%), insbesondere in Finnland, Dänemark und den Nie-
derlanden. In den darauffolgenden zehn Jahren stieg die Zahl der Eheschließungen wieder in 
Dänemark, Schweden, Luxemburg, den Niederlanden und Deutschland, in allen übrigen EU-
Staaten gingen die Eheschließungen weiter zurück (EU 15: −3,4%). In den neunziger Jahren 
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setzte sich dieser Trend fort (EU 15: −11,7%), nur in Dänemark, Griechenland und Irland wurden 
wieder mehr Ehen geschlossen. 

Nicht nur das Älterwerden der Bevölkerung ist für die Verringerung der Zahl der Eheschließun-
gen verantwortlich, sondern auch das Hinausschieben der ersten Eheschließung und eine 
zunehmende Fluidität der Lebensgemeinschaften im Lebenszyklus. 

1999 betrug das durchschnittliche Alter der Ersteheschließung für Männer 30,3 Jahre (1960: 
26,7 Jahre) und für Frauen 28,1 Jahre (1960: 24,1 Jahre); am jüngsten waren die Personen bei 
der Ersteheschließung in Portugal und am ältesten in Schweden.  

Trotz der EU-weiten Tendenz zur Individualisierung, die sich in sinkenden Eheschließungsziffern 
niederschlägt und in einer geringeren Abhängigkeit von der Familie, ist die Situation und die 
Zusammensetzung der Haushalte und Familien in allen Mitgliedsstaaten keineswegs einheit-
lich. Die unterschiedliche Ausrichtung der Wohlfahrtsmodelle trägt zu einer Differenzierung 
der Lebensbedingungen vor allem von Personen in alternativen Lebensformen bei (Europäi-
sche Kommission, 2001B). 

6.3.2 Immer mehr Ehescheidungen in der Europäischen Union 

Der Wandel der Familien- und Haushaltsmuster ist unter anderem aus einer höheren Schei-
dungshäufigkeit abzulesen. Die Zahl der Scheidungen verdreifachte sich in den letzten vierzig 
Jahren von 170.400 Ehescheidungen 1960 auf 692.100 Ehescheidungen 1999. Das bedeutet, 
dass sich die Gesamtscheidungsziffer, d. h. jener Anteil an geschlossenen Ehen in einem Jahr, 
der in Scheidung enden wird, ebenso verdreifachte, und zwar von 11% (1970) auf 30% (1995). 
Mitte der neunziger Jahre wurde demnach fast jede dritte geschlossene Ehe in der EU wieder 
geschieden. 

1970 wurden die meisten Ehen in Dänemark 25% und in Schweden 23% geschieden. Zehn 
Jahre später kam das Vereinigte Königreich hinzu und 1990 Finnland. Ende der neunziger 
Jahre verzeichnete auch Luxemburg ähnlich hohe Scheidungsziffern wie die skandinavischen 
Staaten. Am anderen Ende der Skala rangierten die südeuropäischen Staaten; 1970 wurden 
in Portugal nur 1% der geschlossenen Ehen geschieden, in Griechenland 6%. Ab 1980 wurden 
die wenigsten Ehen in Italien geschieden (3%). 

Derzeit (1999) ist die Zahl der Scheidungen in % aller aufrechten Ehen in den nordeuropäi-
schen Ländern am höchsten, und zwar in Schweden mit 52% und in Finnland mit 51%. 
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Abbildung 40: Gesamtscheidungsziffer (1970, 1980, 1990, 1999) 
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Q: EUROSTAT. 

6.3.3 Die Verteilung der Haushaltsformen in der Europäischen Union 

In den letzten Jahren verstärkte sich der Trend zu kleineren Haushalten. Trotz alledem ist die 
Kernfamilie weiterhin die häufigste Haushaltsform in der EU. 1998 lag die durchschnittliche 
Haushaltsgröße in der EU bei 2,5 Personen pro Haushalt. Größere Haushalte kommen vor 
allem in den südeuropäischen Staaten Spanien, Portugal, Italien und Griechenland vor sowie 
in Irland und Luxemburg (wo es einen hohen Anteil von Immigranten aus Südeuropa, insbe-
sondere Portugal, gibt). Die kleinsten Haushaltsgrößen weisen nordeuropäische Staaten und 
Deutschland auf.  

In den südeuropäischen Staaten und in Irland sind konventionelle Familienmuster und Haus-
haltsformen am häufigsten zu finden; alternative Lebensformen sind noch vergleichsweise sel-
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ten. Die Tendenz zum Zusammenleben unverheirateter Paare mit und ohne Kinder liegt deut-
lich unter dem EU-Durchschnitt. Auch der Anteil der Einpersonenhaushalte an allen Haus-
haltsformen ist geringer als im EU-Durchschnitt. Hingegen sind erweiterte Haushalte (Zusam-
menleben mehrerer Generationen, z. B. Kernfamilie plus Großeltern oder erwachsene Kinder 
bis zur Heirat im Elternhaushalt) noch relativ weit verbreitet. Jedoch geraten diese traditio-
nellen Lebensformen im Gefolge vermehrter Ehescheidungen in den letzten zehn Jahren 
zunehmend unter Druck. In der Folge müssen Leistungen, die vormals innerhalb von Großfa-
milien erbracht wurden, immer häufiger am Markt nachgefragt werden (z. B. Kinderbetreu-
ung). Wo das Wohlfahrtsystem dem Wandel der Familienmuster nicht rasch genug Rechnung 
getragen hat, ist die Vereinbarung von Beruf und Familie schwierig. Das hat zu dem starken 
Rückgang der Fertilität in den südeuropäischen Ländern beigetragen.  

In den nordeuropäischen Staaten ist die Haushaltsstruktur durch einen überdurchschnittlich 
hohen Anteil an Einpersonenhaushalten gekennzeichnet (Schweden, gefolgt von Dänemark 
und Finnland). Junge Personen scheiden schon sehr früh aus dem elterlichen Haushalt aus. 
Das ist unter anderem die Folge des Steuersystems, das Jugendlichen, im Gegensatz zu den 
süd- und kontinentaleuropäischen Ländern, keinen Rechtsanspruch auf Lebensunterhalt 
gegenüber ihren Eltern einräumt. Der Staat ist verpflichtet, Jugendlichen ab dem 18. Lebens-
jahr unter die Arme zu greifen, etwa in der Form einer universellen Bildungsförderung (Biffl et 
al., 2002) oder einer Beschäftigungsförderung. Darüber hinaus leben oft unverheiratete Paare 
mit Kindern zusammen — in den nordischen Staaten entfällt etwa die Hälfte aller Geburten 
auf unverheiratete Paare (Europäische Kommission, 2001B). Die Ausrichtung des Steuer-
systems am Individuum fördert tendenziell alternative Familienstrukturen, ebenso wie die an 
der Familie ausgerichteten Steuersysteme Kontinental- und Südeuropas eher den Verbleib im 
Familienzusammenhang unterstützen. 

7. Erwerbslosenhaushalte und Haushalte mit niedrigem Einkommen  

Haushalte mit niedrigem Einkommen und Haushalte, in denen kein Mitglied im erwerbsfähi-
gen Alter berufstätig ist, sogenannte Erwerbslosenhaushalte, sind in besonderem Maße vul-
nerabel. Diese beiden Haushaltsformen sind sehr oft von Armut bedroht und können sich 
häufig nur mit Hilfe von Sozialleistungen, insbesondere im Rahmen von Wohnen/sozialer Aus-
grenzung, über Wasser halten. Der Anteil derartiger Haushaltsformen an allen Haushaltsfor-
men ist in den einzelnen EU Mitgliedsländern unterschiedlich hoch. Das hängt nicht nur mit 
dem wirtschaftlichen Entwicklungsgrad eines Landes zusammen, sondern auch mit dem sozi-
alen Organisationssystem (Wohlfahrtsystem) und dem gesellschaftlichen Wandel. 

7.1 Erwerbslosenhaushalte 

Im Jahr 2000 war der Anteil der Haushalte ohne Erwerbstätige an allen Haushalten in der 
Altersgruppe der 20- bis 59-Jährigen in Luxemburg und Portugal am geringsten, mit Werten 
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zwischen 5% und 10%, gefolgt von Belgien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, 
den Niederlanden und Österreich, mit Werten zwischen 10% und 15%. In Italien (16%), im Ver-
einigten Königreich (17%) und in Irland (über 20% im Jahr 1997) war der Anteil der Erwerbs-
losenhaushalte an allen Haushalten im erwerbsfähigen Alter am höchsten. Für die skandinavi-
schen Staaten waren keine Daten verfügbar (Franco — Winqvist, 2002). 

In allen hier angeführten Staaten mit Ausnahme von Spanien überwog der Anteil der Allein-
stehendenhaushalte ohne Erwerbstätige. Alleinstehendenhaushalte sind laut Definition Haus-
halte mit einer Bezugsperson im Alter von 20 bis 59 Jahren, die nicht mit einem (Ehe-)Partner 
zusammenlebt. Paarhaushalte sind dagegen Haushalte mit einer Bezugsperson im Alter von 
20 bis 59 Jahren, die mit einem (Ehe-)Partner der gleichen Altersgruppe zusammenlebt 
(Franco — Winqvist, 2002). 

In allen EU-Staaten lebten mehr Frauen als Männer in Haushalten ohne Erwerbstätige, insbe-
sondere in Irland, im Vereinigten Königreich und in Griechenland. Am geringsten war der 
Unterschied in Deutschland. Obwohl im Vereinigten Königreich Frauen niedrigere Arbeitslo-
senquoten als Männer aufwiesen, lebten verhältnismäßig mehr Frauen in Haushalten ohne 
Erwerbstätige (Franco — Winqvist, 2002). Zur niedrigeren Arbeitslosenquote der Frauen tragen 
Bestimmungen des Steuer- und Fürsorgerechts bei, die zur Folge haben, dass (Ehe-)partner 
von Personen, die arbeitslos oder nichterwerbstätig sind, ihre Beschäftigung aufgeben oder 
keine aufnehmen (Franco — Winqvist, 2002). 

In allen untersuchten EU-Staaten mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs war der Anteil 
der Haushalte ohne Erwerbstätige und ohne unterhaltsberechtigte Kinder größer als der Anteil 
der Haushalte ohne Erwerbstätige mit unterhaltsberechtigten Kindern, in einigen Staaten so-
gar beachtlich (Griechenland, Portugal, Spanien). Im Vereinigten Königreich gab es dage-
gen verhältnismäßig viele erwerbslose Haushalte mit Kindern; es gab im EU-Vergleich vor 
allem mehr nichtarbeitende Alleinstehende mit Kindern als in den übrigen untersuchten Mit-
gliedsstaaten (Franco — Winqvist, 2002). 

Im Jahr 2000 lebten in der EU 4,5% aller Menschen in Haushalten, in denen kein Mitglied im 
erwerbsfähigen Alter erwerbstätig war, gemessen an allen Haushalten mit mindestens einer 
Erwerbsperson. Überproportional hoch war der Anteil in Irland (6,6%), Frankreich (5,5%), Spa-
nien (5,1%), Italien (5%) und Deutschland (4,7%), wohingegen Luxemburg (0,9%) und die Nie-
derlande (1,1%) die vergleichsweise niedrigsten Quoten aufwiesen (Europäische Kommission, 
2002C). 

Das Armutsrisiko ist besonders hoch in Haushalten ohne einen Erwerbstätigen. Im Jahr 1998 
lag die EU-weite Armutsrisikoquote bei Personen in Haushalten, in denen keine Person im er-
werbsfähigen Alter erwerbstätig war, bei 51%, am höchsten war sie in Irland (63%), Deutsch-
land und Frankreich (je rund 55%), am geringsten in Dänemark (25%). Die Armutsrisikoquote 
verringerte sich bei Personen in Haushalten, in denen einige, aber nicht alle Mitglieder im er-
werbsfähigen Alter erwerbstätig waren, EU-weit auf 22%, wobei wiederum Frankreich und 
Deutschland neben Italien das höchste Risiko aufwiesen und Dänemark das geringste.  
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Im Gegensatz dazu lag das Armutsrisiko von Personen, die in Haushalten lebten, in denen alle 
Mitglieder im erwerbsfähigen Alter erwerbstätig waren deutlich darunter. Im Schnitt der EU lag 
es bei 5% (d. h. zehnmal niedriger als im Fall von Haushalten ohne einzigen Erwerbstätigen). 
Das Armutsrisiko erwerbstätiger Haushalte war in Griechenland und im Vereinigten Königreich 
am höchsten, in Belgien und Dänemark am geringsten (Europäische Kommission, 2002C). 

7.2 Haushalte mit niedrigem Einkommen 

1999 waren 15% der EU-Bürger, d. h. 56 Mio. Menschen, von Armut bedroht, im Jahr davor 
18% (Dennis — Guio, 2003A). Sie verfügten über ein Äquivalenzeinkommen, das weniger als 
60% des nationalen Medianwerts ausmachte. Überdurchschnittlich hoch war das Armutsrisiko 
in den südeuropäischen Staaten und im Vereinigten Königreich, am geringsten in den skan-
dinavischen Staaten. Wenn man die Einkommensarmut von Haushalten über mehrere Jahre 
hinweg verfolgt, so zeigt sich, dass gut 40% der jährlich von Armut und sozialer Ausgrenzung 
bedrohten Haushalte auch noch nach drei Jahren in dieser Armutskategorie verharrten 
(Mejer — Linden, 2000). Demnach waren in der Europäischen Union im Jahre 1999 9% der 
Bevölkerung dauerhaft von Armut bedroht (Dennis — Guio, 2003). Mitgliedsstaaten, die hohe 
Einkommensarmutsquoten aufweisen, haben stets auch hohe Quoten dauernder Einkom-
mensarmut. 

Armut und soziale Ausgrenzung resultieren einerseits aus strukturellen Problemen am Arbeits-
markt, andererseits aus sozioökonomischen Behinderungen, einem schlechten Gesundheits-
zustand, familiären Konflikten und fehlenden Qualifikationen. Beschäftigung allein schützt 
nicht vor Armut und sozialer Ausgrenzung, sie ist aber ein Garant dafür, dass der Weg aus der 
Verarmung gefunden werden kann, insbesondere wenn die Dauer eines Beschäftigungsver-
hältnisses zunimmt.  

Drei Haushaltstypen bzw. vier Personengruppen waren in der EU überdurchschnittlich häufig 
von dauernder Einkommensarmut betroffen (Europäische Kommission, 2001B, Caritas Europa, 
2002): 

• Alleinerziehende mit Kind(ern), 

• Paare mit drei oder mehr unterhaltspflichtigen Kindern, 

• Ältere alleinstehende Personen (vorwiegend Frauen), 

• Langzeitarbeitslose und Arbeitslose ohne ausreichende Absicherung, 

• Menschen mit einer schlecht bezahlten oder "prekären" Beschäftigung (working poor), 

• Asylsuchende und Migranten und 

• Minderheiten. 

Daraus folgt, dass Frauen eher als Männer, Arbeitslose eher als Erwerbstätige und Kinder eher 
als Erwachsene in Haushalten mit niedrigem Einkommen leben. Der Risikounterschied zwi-
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schen Männern und Frauen wird mit zunehmendem Alter größer, insbesondere bei alleinste-
henden Personen.  

Der Anteil der Kinder, die in Haushalten mit niedrigem Einkommen leben, war in den letzten 
Jahren stets höher als der Anteil der Kinder an der Gesamtbevölkerung (21% gegenüber 18% 
1998). Innerhalb der EU war das Risiko der Kinder, in einem Haushalt mit niedrigem Einkommen 
zu leben, in Irland und im Vereinigten Königreich am höchsten und in den nordeuropäischen 
Staaten am geringsten.  

Armut und soziale Ausgrenzung nahmen in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sehr 
unterschiedliche Ausmaße an. Während geringe Einkommen und Zugangsbarrieren zu Gütern 
und Dienstleistungen in einigen Mitgliedsstaaten breite Bevölkerungsschichten betreffen (z. B. 
südeuropäische Staaten, Vereinigtes Königreich), bleibt dieses Problem in anderen EU-Staa-
ten (z. B. nordeuropäische Staaten) auf bestimmte, kleine Bevölkerungsgruppen beschränkt 
(Europäische Kommission, 2003). Im Jahr 1998 war der Prozentsatz der armutsgefährdeten 
Bevölkerung in Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und dem Vereinigten Königreich am 
höchsten, mit Werten zwischen 19% und 22% der Bevölkerung. In Finnland, Schweden und 
Dänemark war das Armutsrisiko am geringsten, mit Werten zwischen 8% und 10% der Bevöl-
kerung. Österreich lag mit 13% im unteren Mittelfeld, zusammen mit den Niederlanden und 
Luxemburg. 

Es ist der wirtschaftliche Entwicklungsgrad eines Landes ebenso wie das Wohlfahrtsmodell, 
das für das Ausmaß des Armutsrisikos in hohem Maße verantwortlich ist. Der universelle Cha-
rakter des nordischen Wohlfahrtmodells ist ein wesentlicher Garant für das geringe Armutsri-
siko. Im Gegensatz dazu ist die große Bedeutung des selektiven Zugangs zu Sozialschutzmaß-
nahmen im Vereinigten Königreich zumindest zum Teil für das relativ hohe Ausmaß an 
Armutsgefährdung verantwortlich. In den südeuropäischen Ländern dürfte der im Vergleich 
zur EU unterdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklungsgrad, der sich im hohen Anteil der 
Landwirtschaft und der kleingewerblichen Selbständigen niederschlägt, eine wesentliche 
Rolle in der großen Bedeutung der Einkommensarmut spielen.  

Die Komplexität der Faktoren spiegelt sich in einer geringen Korrelation zwischen der Armuts-
risikoquote (Anteil der Bevölkerung mit weniger als 60% des nationalen Äquivalenzeinkom-
mens) und einzelnen Funktionen der Sozialschutzausgaben. Am ehesten korreliert noch die 
Armutsrisikoquote mit dem Anteil der Sozialschutzausgaben für Wohnen/Bekämpfung sozialer 
Ausgrenzung am BIP. Die Korrelation ist leicht negativ (im Ausmaß von –0,2, d. h. je höher die 
Sozialschutzausgaben in diesem Bereich sind, desto geringer ist das Risiko der Bevölkerung, 
unter die Armutsgrenze zu fallen; hierzu mehr in Förster, 1994). In den nordeuropäischen Staa-
ten, die gemessen am BIP die meisten Finanzmittel für Wohnen/Bekämpfung sozialer Ausgren-
zung bereitstellen, war die Armutsrisikoquote zugleich am geringsten, in den südeuropäischen 
Staaten und im Vereinigten Königreich am höchsten.  
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Abbildung 41: Ausgaben im Bereich Wohnen/Bekämpfung sozialer Ausgrenzung (2000) und 
Armutsrisikoquote (1998) 
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7.3 Verteilung des Armutsrisikos auf die verschiedenen Haushaltsformen in 
Österreich 

Die folgende Darstellung beruht auf Ergebnissen der Konsumerhebung 1999/2000 von Statistik 
Austria. Es werden ausschließlich Netto-Äquivalenzmedianeinkommen, sog. gewichtete Pro-
Kopf-Einkommen, österreichischer Haushalte verwendet, die der Tatsache Rechnung trägt, 
dass Haushalte verschieden groß sind und unterschiedlich zusammengesetzt sind. Die Ein-
sparungseffekte, die Mehrpersonenhaushalte gegenüber Einzelhaushalten lukrieren, werden 
mittels Äquivalenzskalen11 mit der Zahl der Personen in einem Haushalt gewichtet. Der 
Einkommensbegriff, der dem Haushaltseinkommen zugrunde liegt, ist sehr breit. Zu den mone-
tären Einkommen zählen (Bauer — Klotz, 2002): 

• Einkommen aus unselbständiger und selbständiger Tätigkeit, aus Tätigkeiten, die durch 
Werkvertrag geregelt sind, aus Pensionen, 

• Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, 

• Sozialhilfe, 

• Einkommen aus Gelegenheitsarbeit, 

                                                      
11)  In der folgenden Darstellung wurde ausschließlich Netto-Äquivalenzeinkommen auf Basis der EU-Skala verwendet, 
d. h. die erste Person eines Haushaltes wurde mit 1,0 gewichtet, die zweite und jede weitere mit 0,5 außer Kinder, die 
jünger als 14 Jahre sind, sie wurden mit 0,3 gewichtet. 
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• Einkommen aus Präsenz-/Zivildienst, 

• Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag, 

• Unterhaltszahlungen, 

• Pflegegeld, 

• Stipendien/Schüler- und sonstige Ausbildungsbeihilfen, 

• Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Vermögen, 

• Sonstige private Zuwendungen von nicht im Haushalt lebenden Personen. 

Im Zusammenhang mit der Größe und Zusammensetzung bzw. Einkommenssituation österrei-
chischer Haushalte wird besonderes Augenmerk auf die Armutsgefährdung österreichischer 
Haushalte gelegt. Laut Konsumerhebung 1999/2000 gab es in Österreich insgesamt 
3,24 Mio. Haushalte, die über ein jährliches Netto-Äquivalenzmedianeinkommen von 17.100 € 
verfügten. Armutsgefährdung liegt dann vor, wenn ein Haushalt über weniger als 60% des 
nationalen Netto-Äquivalenzmedianeinkommens verfügt, d. h. über weniger als 10.250 €/Jahr 
bzw. 854 €/Monat. Insgesamt waren in Österreich rund 19% aller Haushalte von Armut bedroht 
bzw. 930.000 Personen oder 11% der österreichischen Bevölkerung.  

Das Armutsgefährdungspotential österreichischer Haushalte wird im Folgenden gemessen: 

1. an der Haushaltsgröße, 

2. an der Stellung des Hauptverdieners im Erwerbsleben, 

3. an der Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt, 

4. am Alter des Haushaltsrepräsentanten, 

5. an der Anzahl der Kinder12), 

6. an der höchsten abgeschlossenen Schulbildung. 

ad 1) Haushaltsgröße 

Die Untergliederung österreichischer Haushalte nach der Haushaltsgröße zeigte, dass rund 
zwei Drittel der österreichischen Haushalte Ein- bzw. Zweipersonenhaushalte sind, rund 30% 
sind Drei- bzw. Vierpersonenhaushalte. In 8,2% der österreichischen Haushalte leben 5 oder 
mehr Personen. Die geringsten Netto-Äquivalenzmedianeinkommen verbuchten einerseits 
Einpersonenhaushalte und andererseits Haushalte mit mehr als 4 Personen, d. h. die Armuts-
gefährdung konzentriert sich in Österreich auf alleinstehende Personen, insbesondere Pensio-
nistinnen, und kinderreiche Familien mit Alleinverdienern. 

                                                      
12)  Als Kinder gelten alle Personen, die jünger als 18 Jahre alt sind sowie Schüler/Studierende oder Lehrlinge, die jün-
ger als 25 Jahre alt sind. 
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Abbildung 42: Netto-Äquivalenz-Medianeinkommen österreichischer Haushalte nach der 
Haushaltsgröße in den Jahren 1999/2000 
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Abbildung 43: Netto-Äquivalenz-Medianeinkommen österreichischer Haushalte nach der 
Stellung des Hauptverdieners im Erwerbsleben in den Jahren 1999/2000 
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ad 2) Stellung des Hauptverdieners im Erwerbsleben 

Die Hälfte aller österreichischen Haushalte — 1,78 Mio. Haushalte — sind Unselbständigen-
haushalte, ein Drittel Pensionistenhaushalte und knapp 7% Selbständigenhaushalte. 1,1% 
zählen dieser Definition zufolge zu den Arbeitslosenhalten und 3,4% der österreichischen 
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Haushalte können keiner Kategorie zugeordnet werden. Das jährliche Netto-Äquivalenz-
medianeinkommen von Arbeitslosen- und sonstigen Haushalten liegt unterhalb der Armuts-
schwelle, d. h. dass mindestens 50% aller Arbeitslosen- und sonstigen Haushalte in Österreich 
armutsgefährdet sind. Unter der Annnahme, dass die Einkommen gleichmäßig auf die Dezile 
verteilt sind, sind 52% der Arbeitslosenhaushalte und 68% der sonstigen Haushalte in Österreich 
armutsgefährdet. 

ad 3) Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt 

In den meisten österreichischen Haushalten (35,5%) ist eine Person erwerbstätig, in 32,6% ist 
keine Person erwerbstätig. In 814.000 Hauhalten gehen zwei Personen arbeiten und in 6,8% 
drei und mehr Personen. Zu letzterer Gruppe zählen v. a. Haushalte, in denen das Kind oder 
die Kinder nach der abgeschlossenen Ausbildung erwerbstätig ist/sind und weiterhin im elter-
lichen Haushalt leben. Dementsprechend hoch ist auch das jährliche Netto-Äquivalenzmedi-
aneinkommen dieses Haushaltstypus. Armutsgefährdet sind, dieser Untergliederung folgend, 
primär Haushalte, in denen keine oder höchstens eine Person erwerbstätig ist. Zu dieser 
Gruppe zählen beispielsweise — wie bereits erwähnt — Pensionisten, Alleinverdiener und ins-
besondere Alleinerzieherinnen (sofern sie erwerbstätig sind). 

ad 4) Alter des Haushaltsrepräsentanten 

Je rund ein Drittel österreichischer Haushaltsrepräsentanten ist zwischen 30 und 44 Jahre, 45 
und 59 Jahre bzw. über 60 Jahre alt. Knapp 12% sind jünger als 29 Jahre. Die geringsten 
Netto-Äquivalenzmedianeinkommen verbuchten Haushalte, in denen der Haushaltsrepräsen-
tant entweder jünger als 29 Jahre oder älter als 60 Jahre war.  

ad 5) Anzahl der Kinder 

Gut 2/3 aller österreichischen Haushalte sind Haushalte ohne Kinder und in 30% leben höchs-
tens 2 Kinder. In 149.000 Haushalten leben 3 und mehr Kinder. Die Armutsgefährdung trifft vor 
allem Haushalte mit 3 und mehr Kindern und in einem schwächeren Ausmaß Haushalte mit 2 
Kindern. 

ad 6) Höchste abgeschlossene Schulbildung 

In 48.000 österreichischen Haushalten, d. s. 1,5% aller österreichischen Haushalte, leben Haus-
haltsrepräsentanten, die keinen Pflichtschulabschluss haben. In rund 2/3 aller Haushalte gibt 
es Haushaltsrepräsentanten, die entweder die Pflichtschule oder die Lehre abgeschlossen 
haben. Die Armutsgefährdung trifft hier primär Haushalte, in denen der Haushaltsrepräsentant 
keinen oder höchstens einen Pflichtschulabschluss hat.  
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Abbildung 44: Netto-Äquivalenz-Medianeinkommen österreichischer Haushalte nach der Zahl 
der Erwerbstätigen im Haushalt in den Jahren 1999/2000 
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Abbildung 45: Netto-Äquivalenz-Medianeinkommen österreichischer Haushalte nach Alter 
des Haushaltsrepräsentanten in den Jahren 1999/2000 
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Abbildung 46: Netto-Äquivalenz-Medianeinkommen österreichischer Haushalte nach der 
Anzahl an Kindern in den Jahren 1999/2000 
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Abbildung 47: Netto-Äquivalenz-Medianeinkommen österreichischer Haushalte nach der 
höchsten abgeschlossenen Schulbildung des Haushaltsrepräsentanten in den Jahren 
1999/2000 
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7.3.1 Die monatlichen Verbrauchsausgaben österreichischer Haushalte 

Nachdem im letzten Abschnitt die gewichteten Medianeinkommen untersucht wurden, wer-
den im Folgenden die haushaltsspezifischen Ausgaben näher untersucht. Die gewichteten 
Pro-Kopf-Medianausgaben eines österreichischen Haushaltes beliefen sich gemäß Konsumer-
hebung auf 1.275 €/Monat. Demgegenüber steht ein Netto-Äquivalenz-Medianeinkommen 
von 1.423 €, d. h. ein durchschnittlicher österreichischer Haushalt kann 148 €/Monat sparen. 
Die Gegenüberstellung von Netto-Äquivalenz-Medianeinkommen und Äquivalenz-Median-
ausgaben nach Haushaltsgröße zeigte, dass Einpersonenhaushalte die geringsten Sparpoten-
tiale aufweisen, Zweipersonenhaushalte die größten. Umgelegt auf die Armutsgefährdung 
bedeutet dies eine große Gefahr für Einpersonenhaushalte, zumal die Streuung der Äquiva-
lenzausgaben im Bereich der Einpersonenhaushalte am größten ist, weil sowohl ausgaben-
starke junge Singles zu dieser Gruppe zählen als auch alleinstehende Pensionisten, insbeson-
dere alleinstehende Pensionistinnen mit Ausgleichszulage (Klotz, 2002B). 

Abbildung 48: Monatliches Netto-Äquivalenz-Medianeinkommen und monatliche 
Äquivalenz-Medianausgaben österreichischer Haushalte nach der Haushaltsgröße in den 
Jahren 1999/2000 
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Die Netto-Äquivalenz-Medianeinkommen und Äquivalenz-Medianausgaben österreichischer 
Haushalte unterscheiden sich wesentlich nach der Zahl der Erwerbstätigen in einem Haushalt. 
Wenn nur eine Person eines Haushaltes erwerbstätig ist, können die laufenden monatlichen 
Ausgaben in vielen Fällen nicht durch das Einkommen abgedeckt werden. Die größten 
Sparmöglichkeiten haben dagegen Haushalte, in denen drei und mehr Personen erwerbstä-
tig sind. 
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Abbildung 49: Netto-Äquivalenz-Medianeinkommen und Äquivalenz-Medianausgaben 
österreichischer Haushalte nach der Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt in den Jahren 
1999/2000 
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Ein durchschnittlicher österreichischer Haushalt verbraucht rund 25% der monatlichen Ausga-
ben für Wohnen, Beheizung und Beleuchtung13), jeweils rund 13% für Lebensmittel und 
alkoholfreie Getränke, Verkehr und Erholung, Freizeit, Sport und Hobbys, 7% für Wohnungsaus-
stattung, rund 6% für Bekleidung und Schuhe und knapp 6% für Cafés und Restaurants. Der 
Rest entfällt auf alkoholische Getränke, Tabakwaren, Gesundheit, Kommunikation und Bil-
dung. Ein Einpersonenhaushalt gibt relativ viel für Wohnen, Beheizung, Beleuchtung und 
Kommunikation aus, aber auch für Cafés und Restaurants, was die Heterogenität dieses 
Haushaltstypus nochmals verdeutlicht. Haushalte mit 5 oder mehr Personen geben dagegen 
aufgrund ihrer spezifischen Haushaltszusammensetzung verhältnismäßig viel für Lebensmittel, 
alkoholfreie Getränke und Verkehr aus (Kronsteiner, 2002). 

Ein Haushalt, in dem der Haushaltsrepräsentant keinen Pflichtschulabschluss hat, gibt verhält-
nismäßig viel für lebensnotwendige Dinge aus, und zwar für Wohnen, Beheizung, Beleuch-
tung, Lebensmittel und alkoholfreie Getränke, ein Akademikerhaushalt dagegen konsumiert 
gerne und oft Bekleidung, Schuhe, Gesundheit, Verkehr, Erholung, Freizeit, Sport und Hobbys 
(Klotz, 2002A).  

                                                      
13)  Basis: Durchschnittliche Haushaltsausgaben. 
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Abbildung 50: Monatliche Verbrauchsausgaben nach höchster abgeschlossener 
Schulbildung des Haushaltsrepräsentanten 
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Alle Haushalte Haushalte mit 1 Person Haushalte mit 5 oder mehr PersonenQ: ST.AT.  

Abbildung 51: Monatliche Verbrauchsausgaben nach höchster abgeschlossener 
Schulbildung des Haushaltsrepräsentanten 
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Alle Haushalte Kein Pflichtschulabschluss Universität, FHQ: ST.AT.  
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8. Die Schnittstellen am Übergang von der Arbeitsmarkt- zur Sozialpolitik in 
der Europäischen Union 

In den Kapiteln eins bis fünf wurde auf die Funktionen der Sozialpolitik eingegangen und auf 
Indikatoren, die einen Einblick in die Ausgabenentwicklung geben. Im Folgenden wird über-
prüft, welche Schnittstellen es zwischen dem Arbeitsmarkt und der Sozialpolitik gibt und wel-
che Wechselbeziehungen sich daraus ergeben. Ein erster Schritt in der Klärung des Zusam-
menwirkens ist ein kurzer Überblick über Arbeitsmarktindikatoren, deren Entwicklung die Stoss-
richtung der Arbeitsmarktpolitik dokumentiert, ebenso wie den Wandel der Arbeitsmarktlage 
und die Unterschiede zwischen den EU-Staaten. 

8.1 Arbeitsmarktindikatoren im Überblick 

Erst wenn man eine Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsmarktindikatoren für einen Ver-
gleich der Position der verschiedenen EU-Staaten in Bezug auf die Integration in den Arbeits-
markt heranzieht, erkennt man die Rolle, die das Wohlfahrts- und Steuersystem für die Integra-
tion der verschiedenen Bevölkerungsgruppen spielt. Im Folgenden werden die traditionellen 
Indikatoren der Erwerbs- und Arbeitslosenquoten ergänzt um Arbeitslosenquoten, die den 
Grad der Nichtnutzung von Randgruppen am Arbeitsmarkt messen. 

8.1.1 Erwerbsquoten im europäischen Vergleich 

Im Jahr 2001 gehörten EU-weit 69,2% der Menschen zwischen 15 und 64 Jahren der Erwerbs-
bevölkerung an, das sind Erwerbstätige und Arbeitslose. Die Erwerbstätigkeit ist sehr weit ge-
fasst: Personen, die 1 Stunde und mehr in der Woche regelmäßig arbeiten. Hingegen ist die 
Arbeitslosigkeit sehr eng definiert. Personen, die weniger als eine Stunde in der Woche arbei-
ten, arbeitsfähig und arbeitswillig sind und in der Erhebungswoche aktiv nach einem Job 
suchen, werden zu den Arbeitslosen gezählt. Diese Abgrenzungen verdeutlichen, dass nur der 
enge Kontakt mit der Arbeitswelt für die Zuordnung zur Erwerbsbevölkerung ausschlagge-
bend ist, nicht das Einkommen. Der Gedanke, dass das Erwerbseinkommen zur Abdeckung 
des Lebensunterhalts dienen sollte (Lebensunterhaltskonzept), liegt dem neuen Konzept der 
Erwerbstätigkeit (Labour Force Konzept) nicht mehr zugrunde (das Labour Force Konzept 
löste das Lebensunterhaltskonzept als international abgestimmte ILO-Norm (International 
Labour Organisation) in den achtziger Jahren ab)14). 

Die Erwerbsquote der Männer (2001: 78,1%) liegt stets deutlich über der Quote der Frauen 
(2001: 60,2%), wobei sich die Schere in den letzten Jahren allerdings merklich verkleinerte. Sie 
ist in den skandinavische Ländern am geringsten und in den südeuropäischen Ländern am 
höchsten. 

                                                      
14)  Zur Erklärung der Definitionen und Abgrenzungen im Detail siehe Biffl (1999C). 
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Abbildung 52: Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Erwerbsquote in der EU zwischen 1999 
und 2001 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

EU 15 BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK

In
 %

 d
er

 B
ev

öl
ke

ru
ng

 1
5-

64

1999 2001Q: EUROSTAT.  

In den skandinavischen Wohlfahrtstaaten lag die gesamtwirtschaftliche Erwerbsquote bei 
76,4%, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 75,6%; die kontinentaleuropäischen Länder lie-
gen mit 70,3% im Mittelfeld, gefolgt von Irland mit 68,4%; Schlusslichter sind die südeuropäi-
schen Länder mit 63,1%. 

Auf Länderebene führte Dänemark die skandinavischen Staaten an, in Kontinentaleuropa 
Niederlande, Deutschland und Österreich, in den südeuropäischen Ländern war es Portugal. 
Die geringsten Erwerbsquoten und damit die höchsten Nichterwerbsquoten verbuchten die 
beiden südeuropäischen Staaten Italien und Griechenland. 

Seit 1999, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Amsterdam, stieg die Erwerbs-
quote in der EU um 0,6 Prozentpunkte von 68,6% auf 69,2% (2001). Überdurchschnittliche Zu-
wachsraten verbuchten die südeuropäischen Staaten, die Niederlande, Irland, Finnland und 
Luxemburg, unterdurchschnittliche Deutschland. Im Vereinigten Königreich stagnierte die Er-
werbsquote auf einem hohen Niveau. In allen übrigen Mitgliedstaaten — Belgien, Dänemark, 
Griechenland, Frankreich, Österreich und Schweden — verringerte sich in diesem Zeitab-
schnitt die Erwerbsquote. 

Unter den Endeavour Ländern hatten die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Deutsch-
land und Österreich in den neunziger Jahren bis einschließlich 2001 EU-weit überdurchschnitt-
liche, Frankreich und Irland unterdurchschnittliche Erwerbsquoten. 

Im Vertrag von Amsterdam wurde ein wesentlicher Schritt unternommen, um das Beschäfti-
gungsniveau in der EU anzuheben, indem "das Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus bei 
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der Festlegung und Durchführung der Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen berücksich-
tigt wird". Um das Ziel umzusetzen und zu operationalisieren wurde die europäische, von der 
Kommission koordinierte, Beschäftigungspolitik entwickelt. Beim Luxemburger Gipfel wurden 
vier Grundpfeiler der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EES)15) festgelegt, die die 
Innovationskraft der EU steigern und die Beschäftigung fördern sollen. In jüngerer Zeit wird der 
Bekämpfung der Diskriminierung und der sozialen Eingliederung von Randgruppen besonde-
res Augenmerk geschenkt, ebenso wie der Förderung des aktiven Alterns (Europäische Kom-
mission, 2000). Die Grundpfeiler der Beschäftigungspolitik umfassen die Förderung: 

• Der Beschäftigungsfähigkeit — Employability 

 Dieser Schwerpunkt zielt auf die Verbesserung der Qualifikation der Arbeitsuchenden und 
die Anhebung der Effizienz der Vermittlungstätigkeiten ab. Durch Ausbildung, Weiterbil-
dung, Umschulung, Berufsberatung und geförderte Beschäftigung ebenso wie verbes-
serte Vermittlung soll die Wieder-Eingliederung in den Erwerbsprozess erleichtert werden. 

• Des Unternehmensgeistes — Entrepreneurship 

In unternehmensfreundlichen Rahmenbedingungen wird ein wesentlicher Grundstein für 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze gesehen. In den Mitgliedsstaaten wird deshalb die 
Gründung neuer Firmen und der Sprung in die Selbständigkeit durch Bereitstellung von 
Risikokapital, Vereinfachung der Administration (One-stop-shop) und Entwicklung von 
Auffangnetzen im Fall eines Misserfolgs gefördert. 

• Der Anpassungsfähigkeit — Adaptability 

Unternehmen und Arbeitnehmer stehen aufgrund neuer Technologien und sich ändern-
der Marktbedingungen verstärkt unter Anpassungsdruck, der durch flexible Arbeitsorgani-
sation und Arbeitszeitmodelle, neue Formen von Arbeitsverträgen und individuelle und 
innerbetriebliche Fortbildung entschärft werden soll. 

• Der Chancengleichheit — Equal Opportunities 

In der Europäischen Union sollen Männer und Frauen die gleichen Chancen auf Berufs-
tätigkeit haben, daher wird der Erleichterung der Kombination von Beruf und Familie 
besonderes Augenmerk geschenkt. Weiters sollen Menschen mit Behinderungen besser in 
den Arbeitsmarkt integriert werden und die Diskriminierung bekämpft werden.  

Innerhalb jeder der 4 Grundpfeiler wurden vom europäischen Rat Leitlinien beschlossen, die 
von den Mitgliedsstaaten im Rahmen ihrer nationalen Aktionspläne der Beschäftigungspolitik 
einzuhalten sind. Die Europäische Kommission setzt mittel- bis längerfristige Ziele im Bereich 
der Beschäftigungsquoten ebenso an, wie im Bereich der Gleichbehandlung. Die Zielerrei-
chung wird mittels Indikatoren messbar gemacht (Europäische Kommission, 2001B). 

                                                      
15)  European Employment Strategy. 
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8.1.2 Nichterwerbsquoten im Überblick 

Um einen raschen direkten Einblick in das Ausmaß der Nichteinbindung der erwerbsfähigen 
Bevölkerung ins Erwerbsleben zu erhalten, empfiehlt es sich, die Nichterwerbsquote (1 minus 
Erwerbsquote) als Indikator heranzuziehen. Eine Unterteilung nach Alter und Geschlecht ver-
deutlicht, dass Neu- und Wiedereinsteiger ebenso wie ältere Arbeitnehmer Integrationsprob-
leme aufweisen; unterschiedlich hohe Nichterwerbsquoten in jungen Jahren (15 bis 24 Jahre) 
spiegeln das jeweilige Ausbildungssystem und die Möglichkeit der Erwerbstätigkeit (Teilzeitar-
beit und Teilzeitschule) wider. Unterschiedliche Quoten der Frauen im Haupterwerbsalter 
spiegeln Steuer- und Wohlfahrtsysteme. Während sogenannte Haushaltstätigkeiten wie Pflege 
und Kinderbetreuung in den nordischen Ländern in hohem Maße auf den Markt, insbeson-
dere den öffentlichen Sektor, verlagert sind, verbleiben sie in den kontinental- und südeuro-
päischen Ländern in hohem Maße im Haushalt mit der Konsequenz einer sehr unterschiedli-
chen Erwerbsquote der Frauen. Die Unterschiede in den Erwerbsquoten älterer Personen 
spiegeln das unterschiedliche Ausmaß der Frühpensionen und damit die sozio-politische Ein-
stellung zur Integration älterer Menschen ins Erwerbsleben. 

Im Jahr 2001 lag die Nichterwerbsquote in der EU bei 30,8% (Männer: 21,9%, Frauen: 39,8%). 
Die Bandbreite reichte im Fall der Männer von 15,7% der männlichen Bevölkerung im Alter 
zwischen 15 und 64 in den Niederlanden bis 26,5% in Belgien; im Fall der Frauen von 24,1% in 
Dänemark bis 52,7% in Italien. Hohe Nichterwerbsquoten stellen Staaten mit einem Sozialver-
sicherungsmodell, das auf Beiträgen aufbaut (kontinental- und südeuropäische Modelle), vor 
ausgeprägte Finanzierungsprobleme — so insbesondere Belgien, Frankreich und Luxemburg 
sowie Spanien, Italien und Griechenland.  

Abbildung 53: Nichterwerbsquote nach Geschlecht im Jahr 2001 
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Abbildung 54: Anteil der Teilzeitbeschäftigung an der Gesamtbeschäftigung nach 
Geschlecht im Jahr 2001 
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Die geringe Nichterwerbsbeteilung von Frauen in Dänemark und Schweden ist auf die aus-
gebauten Beschäftigungsmöglichkeiten der Frauen im öffentlichen Sektor zurückzuführen, in 
den Niederlanden auf das hohe Maß von Teilzeitbeschäftigung in allen Alters- und Qualifika-
tionsgruppen. Im Jahr 2001 reichte der Anteil der Teilzeitbeschäftigung an der Gesamtbe-
schäftigung bei Männern von 1,3% in Luxemburg bis zu 20% in den Niederlanden, bei den 
Frauen von 7,1% in Griechenland bis zu 71,3% in den Niederlanden. 

Länder mit dualer Ausbildung (Lehre) ebenso wie Länder mit einem Teilzeitarbeitsmarkt für 
jugendliche Schüler haben die niedrigsten Nichterwerbsquoten der 15- bis 24-Jährigen. Man-
che Schulsysteme, wie etwa die von Frankreich, Belgien und Italien erlauben kaum neben 
dem Schulbesuch einen Zuverdienst am Arbeitsmarkt. Das stark schulisch-akademisch ausge-
richtete Bildungssystem in den südeuropäischen Ländern sowie Frankreich und Belgien 
erschwert den Übergang vom Schulsystem in den Arbeitsmarkt. Das ist an besonders hohen 
Jugendarbeitslosenquoten abzulesen. Im Gegensatz haben Länder mit einem hohen Anteil 
an berufsorientierter Ausbildung im oberen Sekundarbereich eine vergleichsweise geringe 
Jugendarbeitslosigkeit.  

Eine Segmentierung des Bildungssystems nach Geschlecht trägt dazu bei, dass die Segmen-
tierung der Beschäftigung nach Geschlecht überdurchschnittlich ist. Daraus können sich u. a. 
auch unterschiedliche Beschäftigungs- und Einkommenschancen für Männer und Frauen im 
Lebenszyklus ergeben.  

Frankreich war das einzige Partnerland der transnationalen Partnerschaft "Endeavour" mit 
verhältnismäßig hohen Nichterwerbsquoten von 15- bis 24-jährigen Personen (2001). 
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Abbildung 55: Nichterwerbsquote der 15- bis 24-Jährigen nach Geschlecht im Jahr 2001 
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Hohe Nichterwerbsquoten für Frauen in mittleren Jahren (25 bis 54 Jahre) sind die Folge unter-
schiedlicher wirtschaftlicher Entwicklungsniveaus und Gesellschaftsmodelle (familiale Ele-
mente des Steuersystems gegenüber reiner Individualbesteuerung), die sich u. a. in einer 
geringen Tertiärisierung spiegeln. Der Verbleib personenorientierter Dienste wie Kinderbetreu-
ung und Kranken- und Altenpflege im Haushaltsbereich ist ein Erklärungsfaktor für eine 
geringe Frauenerwerbsquote, fehlende Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten und geringe 
Chancen der Kombination von Beruf und Familie ein anderer. Italien, Griechenland, Spanien, 
Luxemburg und Irland haben die höchsten Nichterwerbsquoten der 25- bis 54-jährigen 
Frauen, während die Erwerbsquoten der Männer etwa im EU-Durchschnitt liegen.  

Mit ein Grund für die hohe Nichterwerbsquote von Frauen in Irland ist die EU-weit verhältnis-
mäßig hohe Fertilität. Hingegen unterscheiden sich die Nichterwerbsquoten zwischen Män-
nern und Frauen in Dänemark, Schweden und Finnland kaum. 

Im Jahr 2001 war Irland in der Altersgruppe der 25- bis 54-jährigen Personen das einzige Part-
nerland der transnationalen Partnerschaft "Endeavour" mit verhältnismäßig hohen Nichter-
werbsquoten von Frauen. 

Hohe Nichterwerbsquoten ab 55 weisen darauf hin, dass ältere Arbeitnehmer frühzeitig aus 
dem Erwerbsleben ausscheiden, vor allem in der Form von Frühpensionen und/oder Erwerbs-
unfähigkeitspensionen. Belgien, Luxemburg und Österreich verzeichneten in der Altersgruppe 
der 55- bis 64-Jährigen die höchsten Nichterwerbsquoten für beide Geschlechter. Die demo-
graphisch bedingte Verknappung von Arbeitskräften, die in 8 bis 10 Jahren in den meisten EU-
Staaten stattfinden wird, wird eine Verlängerung des Erwerbslebens notwendig machen, vor 
allem um die Finanzierbarkeit des Sozialsystems sicherzustellen.  
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Abbildung 56: Nichterwerbsquote der 25- bis 54-Jährigen nach Geschlecht im Jahr 2001 
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Abbildung 57: Nichterwerbsquoten der 55- bis 64-Jährigen nach Geschlecht im Jahr 2001 
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Das Ziel der EU, die Beschäftigungsquoten bis 2010 merklich anzuheben, birgt vor allem für 
Länder wie Österreich, die schon seit etwa 20 Jahren das Instrument der Früh- und Erwerbs-
pension zur Verringerung der Arbeitslosigkeit einsetzen, eine große arbeitsmarkt- und beschäf-
tigungspolitische Herausforderung.  
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Im Jahr 2001 waren Frankreich und Österreich die Länder der transnationalen Partnerschaft 
"Endeavour" mit den höchsten Nichterwerbsquoten von Männern in der Altersgruppe der 55- 
bis 64-Jährigen, Irland, die Niederlande und Österreich im Bereich der Frauen. 

8.1.3 Die traditionelle Arbeitslosenquote und weitere alternative 
Arbeitslosigkeitsindikatoren 

In den siebziger Jahren entwickelte Julius Shiskin (1976) am Bureau of Labour Statistics (BLS) in 
den USA eine Methode zur Differenzierung der Unterauslastung der Arbeitsressourcen, indem 
er zwischen 9 Arbeitslosenquoten unterschied (Biffl, 1994), die Mitte der neunziger Jahre auf 6 
Arbeitslosenquoten modifiziert wurden (Bregger — Haugen, 1995). Gemessen wird die unter-
schiedliche Nähe der Arbeitsuchenden zum Arbeitsmarkt sowie der Grad der Unterauslastung 
der Beschäftigten (unfreiwillige Teilzeit). In der vorliegenden Arbeit wird nur kurz auf die Defini-
tion der alternativen Arbeitslosigkeitsindikatoren U1 bis U6 eingegangen; im Anschluss daran 
wird im Detail der Unterschiede zwischen U1, U3 und U5 innerhalb der EU dargestellt.  

Alternative Arbeitslosenquoten: 

• U1: Langzeitarbeitslosenquote 

• U2: Arbeitslosenquote gekündigter Personen, arbeitsloser Personen, die ihren Arbeits-
platz verloren haben und deren zeitlich begrenzte Arbeitsverträge ausgelaufen sind 

• U3: herkömmliche Arbeitslosenquote 

• U4: herkömmliche Arbeitslosenquote einschließlich entmutigter Personen 

• U5: herkömmliche Arbeitslosenquote einschließlich entmutigter Personen und marginal 
zum Arbeitskräfteangebot zählender Personen (Personen, die in der Erhebungswoche 
aus den unterschiedlichsten Gründen nicht aktiv nach Arbeit suchten, aber trotzdem 
gerne arbeiten würden) 

• U6: U5 einschließlich aller Teilzeitarbeitskräfte, die unfreiwillig weniger als Vollzeit arbei-
ten. 

Die Langzeitarbeitslosenquote (U1) misst die Zahl der Langzeitarbeitslosen (mehr als 1 Jahr 
arbeitslos) in % des Arbeitskräfteangebots. In der U5 wird der Begriff der Arbeitslosigkeit weiter 
gefasst, indem zu den aktiv suchenden Personen auch jene hinzugefügt werden, die nicht 
dauernd aktiv nach einem Job suchen und daher in der Erhebungswoche nicht als aktiv 
Suchende erfasst wurden (hierzu mehr in Castillo, 1998, OECD, 1999, Shiskin, 1976, Sorrentino, 
1993, Sorrentino, 1995, Yamagami, 2002). 

Im Jahr 2001 lag die Langzeitarbeitslosenquote in der EU bei 3,1%, die der Männer bei 2,7% 
und die der Frauen bei 3,7%. Überproportional hoch waren die Quoten in Belgien (außer 
Frauen), Deutschland, Griechenland, Spanien (außer Männer) und Italien. Der Anteil der 
langzeitarbeitslosen Personen an den Arbeitslosen lag im selben Jahr in der EU bei 41,4% 
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(Männer: 41,3%, Frauen: 41,4%). Höhere Anteile verzeichneten Belgien, Deutschland, Grie-
chenland, Italien sowie die Niederlande (außer Frauen).  

Die Langzeitarbeitslosigkeit ist besonders dort ausgeprägt, wo ein hoher Anteil extrem lang 
arbeitslos ist (d. h. länger als 24 Monate), d. h. soziale Ausgrenzung ist eine besondere Gefahr. 
Die Extrem-Langzeitarbeitslosenquote betrug in der EU 2% (Männer: 1,7%, Frauen: 2,4%). Ver-
hältnismäßig hoch war die Quote in Belgien, Deutschland, Griechenland, Spanien und Italien 
(Dennis — Guio, 2003B). 

Der Überblick über die Arbeitslosenquoten zeigt, dass Länder mit hoher Erwerbsquote 
(geringe Nichterwerbsquote) eine sehr unterschiedliche Aufteilung auf Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit haben können. So ist etwa die Erwerbsquote im Vereinigten Königreich und in 
den Niederlanden ähnlich hoch, die Beschäftigungsintensität ist allerdings in den Niederlan-
den wesentlich höher als im Vereinigten Königreich. In einer zweiten Gruppe befinden sich 
Deutschland, Frankreich, Irland und Österreich, mit einer ähnlich hohen Nichterwerbsquote 
(rund 30%). Zwischen diesen Ländern gibt es ebenfalls merkliche Unterschiede in der Beschäf-
tigungsintensität der Erwerbsquote.  

Abbildung 58: Langzeitarbeitslosenquoten (U1), Arbeitslosenquoten (U3) und (U5): 2000 
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Arbeitslosigkeit, insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung, können sehr 
unterschiedliche gesellschaftspolitische, bildungspolitische und wirtschaftliche Hintergründe 
haben. Maßnahmen zur Verringerung des Problems müssen daher in jedem Land unter-
schiedliche Schwerpunkte setzen. Es kann nicht erwartet werden, dass Änderungen des 
Regelinstrumentariums im Bereich der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik allein die grundsätzlichen 
Arbeitsmarktprobleme lösen können.  
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Ein Länderüberblick über die diversen Arbeitslosigkeitsindikatoren und die Nichterwerbsquote 
zeigt, dass in Ländern wie Luxemburg die Erwerbspersonen in hohem Maße beschäftigt sind, 
dass allerdings ein hoher Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter nicht in den Arbeits-
markt eintritt. Es gibt offenbar ein gesellschafts- und wirtschaftspolitisches Organisations-
system, das einen späten Eintritt (lange Ausbildungszeit ohne Teilzeitarbeit) in den Arbeits-
markt und/oder einen kurzen Verbleib (hohe Frühpensionierungsquote) im Arbeitsmarkt för-
dert. Im Gegensatz dazu ist die Integration der Personen im erwerbsfähigen Alter in Ländern 
wie dem Vereinigten Königreich äußerst hoch, die Zahl der Arbeitslosen allerdings ebenfalls.  

Indem sich die EU bereits seit dem Amsterdamer Vertrag die Aufgabe gestellt hat, das Aus-
maß der Integration der Personen im erwerbsfähigen Alter in die Beschäftigung (gainful 
employment) zu maximieren, strebt sie möglichst geringe Werte in allen vier Indikatoren (U1, 
U3, U5, Nichterwerbsquote) an. Wenn man aus allen vier Indikatoren einen Gesamtindikator 
berechnet, der sich aus der länderspezifischen Rangordnung aller 4 Indikatoren ergibt, erhält 
man einen raschen Einblick in das ‚erfolgreichste’ (best practice) Modell — die Niederlande 
und Dänemark. Dahinter liegen Schweden, Österreich und Portugal; Portugal hat ein Lang-
zeitarbeitslosenproblem (U1) während Österreich ein Entmutigungsproblem aufweist (U5). 
Schweden nimmt im Bereich der herkömmlichen Arbeitslosenquote nur Rang 8 ein, ist jedoch 
beim Gesamtindikator auf Rang 4. 

Übersicht 5: Rangordnung im Rahmen alternativer Arbeitslosigkeitsindikatoren und 
Nichterwerbsquoten in der EU im Jahr 2000 

 Arbeitslosenquote 
U1 

Arbeitslosenquote 
U3 

Arbeitslosenquote 
U5 

Nichterwerbsquote Gesamtranking 

      
BE 10 9 6 11 9 
DK 3 6 7 1 3 
DE 12 10 10 7 10 
GR — 14 12 14 13 
ES 13 15 14 13 14 
FR 10 11 9 9 10 
IE 7 4 8 10 8 
IT 14 13 15 15 15 
LU 1 1 1 12 2 
NL 2 2 3 4 1 
AT 3 3 5 8 4 
PT 7 4 2 6 4 
FI 9 12 13 5 10 
SE 5 8 4 2 4 
UK 6 7 11 3 7 

Q: EUROSTAT, WIFO-Berechnungen. Anmerkung: 1: min, 15: max. 
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8.2 Die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf die Sozialschutzausgaben in der 
Europäischen Union 

Es gibt keinen engen Zusammenhang zwischen der Arbeitslosenquote und den Ausgaben für 
Arbeitslose. Eine Gegenüberstellung der Ausgaben für Arbeitslosigkeit gemessen am BIP und 
der Arbeitslosenquote ergibt nur eine Korrelation von 0,3 im Jahr 2000. Die Spannweite der 
Arbeitslosenquote reichte 2000 von 2,3% in Luxemburg bis 11,3% in Spanien (EU Schnitt 7,9%), 
die der Ausgaben für Arbeitslosigkeit von 0,4% des BIP in Italien bis zu 3,2% des BIP in Belgien 
(EU Schnitt 1,7%).  

Die südeuropäischen Staaten Griechenland, Italien und Spanien haben die höchsten 
Arbeitslosenquoten und geben mit Ausnahme von Spanien verhältnismäßig wenig Geld für 
Arbeitslosigkeit in % des BIP aus. Entsprechend dem Grundgedanken des Sozialmodells dient 
die Familie in hohem Maße als Auffangnetz für arbeitslose Personen, dies gilt vor allem für 
Italien. Dänemark, Irland und Portugal haben einen ähnlich hohe Arbeitslosenquote (rund 
4%), der Staat gibt aber unterschiedlich viel für die Versorgung der Arbeitslosen aus, nämlich 
3% des BIP in Dänemark und 1% des BIP in Portugal.  

Abbildung 59: Arbeitslosenleistungen und Arbeitslosenquote in der EU im Jahr 2000 
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In den achtziger Jahren, als auch die letzten Länder, wie etwa Österreich, in den Sog stei-
gender Arbeitslosigkeit kamen, hatten einige Länder kaum mehr Ressourcen für die Weiter-
führung ihres Sozialmodells. Reformen waren angesagt. Termini wie Produktivitäts- und 
Armutsfallen wurden geprägt und das Phänomen von Insidern und Outsidern wurde vermehrt 
untersucht (hierzu näheres in Biffl, 1999B).  
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Spätestens die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) und in weiterer Folge der Vertrag von 
Maastricht leiteten einen Paradigmenwechsel in der makroökonomischen Politikgestaltung 
ein. Es war klar, dass restriktive Fiskalpolitiken und eine gemeinsame Währung den finanziellen 
Spielraum für die Sozialpolitik einschränkten. Der Rat von Lissabon (2000) entschied daher, 
dass Innovationen in der Beschäftigungs- und Lohnpolitik ebenso angesagt waren wie in der 
Sozialpolitik (Esping-Andersen et al., 2001). Die Umsetzung von Reformen obliegt den Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union, zumal die nationalen Wohlfahrtssysteme sehr unter-
schiedlich sind und Reformen innerhalb einer Organisationslogik stattfinden müssen.  

Die folgende Übersicht gibt einen Einblick in wesentliche Charakteristika der einzelnen Wohl-
fahrtsysteme. Von Nordeuropa nach Süden nimmt die Beschäftigungsquote ebenso wie der 
Anteil der Sozialausgaben am BIP tendenziell ab. Armut und Einkommensunterschiede haben 
ein gegenläufiges regionales Muster. Die Herausforderungen des Systems unterscheiden sich 
demnach zwischen den nordischen und kontinental-/südeuropäischen Ländern und dem 
angelsächsischen Bereich. 

Übersicht 6: Die Indikatoren der europäischen Wohlfahrtssysteme im Detail 

  Skandinavisches 
Modell 

Kontinentaleurop
äisches Modell 

Angelsächsisches 
Modell  

Südeuropäisches 
Modell 

      
Hoch  ✔   ✔  (UK)  
Mittel  ✔  ✔  (IE)  

Gesamtbeschäftigung 
(Anteil an der Bevölkerung 
15-64 in %) Niedrig    ✔  

Hoch  ✔   ✔  (UK)  
Mittel  ✔    

Frauenbeschäftigung 
(Anteil an der 
Gesamtbeschäftigung in %) Niedrig   ✔  (IE) ✔  

Hoch  ✔    ✔  
Mittel  ✔    

Beschäftigung im 
öffentlichen Sektor (Anteil 
an der 
Gesamtbeschäftigung in %) Niedrig   ✔   

Hoch  ✔     
Mittel  ✔  ✔  (UK)  

Anteil der Sozialausgaben 
am BIP 

Niedrig   ✔  (IE) ✔  
Hoch    ✔  ✔  
Mittel  ✔    

Armut 

Niedrig ✔     
Hoch    ✔  ✔  
Mittel  ✔    

Lohnspreizung 

Niedrig ✔     

Q: Esping-Andersen et al., 2001, WIFO. 

8.3 Die Schnittstelle zwischen Arbeitslosenunterstützung und Sozialhilfe  

Der Übergang von der Arbeitsmarkt- zur Sozialpolitik ist gekennzeichnet durch andere 
Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Leistungen. Während Sozialversiche-
rungsleistungen, die Einkommensausfälle infolge von Arbeitslosigkeit abdecken, an ein be-
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stimmtes Maß vorangegangener Beschäftigungszeiten gebunden sind, nicht aber an eine 
Bedürftigkeitsprüfung, setzt die Sozialhilfe keine vorherige Beschäftigung voraus, sehr wohl 
aber den Nachweis der Bedürftigkeit. Die Höhe und die Dauer der Auszahlung einer Lohner-
satzrate hängt im Sozialversicherungsmodell vom letzten Einkommen und der Dauer des vor-
hergehenden Beschäftigungsverhältnisses ab. Sozialhilfeleistungen hingegen können poten-
ziell zeitlich unbegrenzt sein, die Höhe ist aber in der Regel vom Einkommen/Zuverdienst ab-
hängig. Sozialhilfeleistungen werden in Form von Geld- oder Sachleistungen ausbezahlt 
(MacFarlan — Oxley, 1996). Sollte sich die Einkommenslage verbessern, etwa durch eine et-
waige Beschäftigungsaufnahme, wird die Sozialhilfe pari passu verringert oder ausgesetzt. 
Alle Systeme, die Leistungen an die Bedürftigkeit binden, haben ein Problem der Motivation 
zur Arbeit, da der Grenzsteuersatz bei Arbeitsaufnahme zum Teil über 100% liegen kann.  

Im Jahr 2000 wurde für Leistungen im Fall der Arbeitslosigkeit zwischen 0,4% des BIP in Italien 
und 3,2% des BIP in Belgien aufgewendet. In der Funktionsgruppe Wohnen/Bekämpfung sozi-
aler Ausgrenzung, im Wesentlichen Ausgaben im Bereich der Sozialhilfe, wurden zwischen 
0,1% des BIP in Italien und 1,9% des BIP in den Niederlanden aufgewendet.  

Übersicht 7: Rangordnung der Ausgaben im Rahmen des Sozialschutzes in der EU im Jahr 2000 

 Sozialquote 
insgesamt 

Alter, Hinter-
bliebene 

Krankheit, 
Gesundheit 

Erwerbsun-
fähigkeit 

Familie, Kinder Arbeitslosig-
keit 

Wohnen, 
Bekämpfung 

sozialer 
Ausgrenzung 

        
BE 8 8 9 9 8 1 11 
DK 4 10 13 2 1 2 2 
DE 3 7 3 9 5 4 8 
GR 9 4 6 14 9 8 5 
ES 14 12 12 12 15 4 12 
FR 2 3 2 11 7 7 6 
IE 15 15 13 15 11 9 8 
IT 10 1 10 12 14 15 15 
LU 13 14 15 6 2 14 12 
NL 6 9 4 4 12 9 1 
AT 5 2 5 8 6 11 10 
PT 12 11 7 5 13 12 12 
FI 10 13 11 2 4 3 7 
SE 1 6 1 1 2 6 4 
UK 7 5 7 7 10 12 2 

Q: EUROSTAT, WIFO-Berechnungen. Anmerkung: 1: max, 15: min. 

Deutschland und Österreich haben zwei Sicherheitsnetze, die Arbeitslosenversicherung und 
die Sozialhilfe, die unterschiedlich geregelt werden; die Arbeitslosenversicherung basiert auf 
einem Bundesgesetz, und die Sozialhilfe auf Landes- bzw. Gemeinderegelungen. In Deutsch-
land, ebenso wie in Österreich, wird die Sozialhilfe gemäß dem Fürsorgeprinzip nur in einer 
Notlage und erst nach Ausschöpfung aller anderen Quellen der Unterhaltssicherung gewährt. 
Die Zahl der Personen, die zusätzlich zur Arbeitslosenunterstützung/Notstandshilfe noch Leis-
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tungen im Rahmen der Sozialhilfe erhalten, und derjenigen, die ausschließlich von Leistungen 
der Sozialhilfe abhängen, wird laufend größer (Hanesch, 2002). Derzeit (2000) beziehen rund 
66.000 Personen in Österreich, die in Privathaushalten leben, Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts (offene Sozialhilfe). 

In Frankreich, genauso wie in Irland, basiert die Sicherung von Einkommen auf zwei Prinzipien, 
im Fall der Arbeitslosigkeit auf dem Versicherungsprinzip (ähnlich wie Deutschland und 
Österreich) und im Bereich der Sozialhilfe auf dem Solidaritätsprinzip (näheres hierzu in 
Gautrat et al., 2002).  

Übersicht 8: Finanzierung von Arbeitslosenversicherung und Mindestsicherung in der 
Europäischen Union 

 Arbeitslosenversicherung Mindestsicherung 
 Finanzierungsprinzip Beteiligung des Staates 
 Staatliche Zuwei-

sungen (Steuern) 
Beiträge Alternative 

Finanzierung
Staat Länder/Regionen Gemeinden Sozialamt 

        
BE ✔  ✔  ✔  (MWSt.) ✔  (50%)   ✔  (50%) 
DK ✔  (Defizit-

deckung) 
✔   ✔   ✔   

DE ✔  (Arbeits-
losenhilfe, 
Defizit-
deckung) 

✔    ✔  (25%) ✔  (75%)  

GR ✔  (Defizit-
deckung) 

✔    — — — 

ES ✔  ✔    ✔    
FR ✔  (Arbeits-

losenhilfe) 
✔   ✔     

IE ✔  (Defizit-
deckung) 

✔   ✔     

IT ✔  ✔     ✔   
LU ✔   ✔  (Sozial-

beitrag, 
einge-
hoben 
aus dem 
Benzin-
preis) 

✔     

NL — ✔   ✔  (90%)  ✔  (10%)  
AT ✔  (Ausfall-

haftung) 
✔    ✔  Refinan-

zierung 
durch die 
Gemein-
den 

 

PT — ✔   ✔     
FI ✔  (66%) ✔  (34%)  ✔  (22%)  ✔  (78%)  
SE ✔  ✔     ✔   
UK ✔  (Arbeits-

losenhilfe) 
✔   ✔     

Q: MISSOC (Gegenseitiges Informationssystem der sozialen Sicherheit in den Mitgliedsstaaten der EU und des EWR). 
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Die Niederlande bieten im Rahmen des National Assistance Act (ABW) ein Sozialversiche-
rungsnetz an, das von allen holländischen Staatsbürgern und legal anwesenden Ausländern 
ab dem 18. Lebensjahr zur Abdeckung der Lebenshaltungskosten genutzt werden kann (de 
Haan — Verboon, 2002).  

Die soziale Sicherheit im Vereinigten Königreich stellt primär auf die Einkommenssicherung 
(Income Support) ab, die seit 1996 teilweise in Unterstützungen für Arbeitsuchende umge-
wandelt wurde (Jobseeker’s Agreement, JSA) (Ditch — Roberts, 2002).  

8.4 Die Schnittstelle zwischen Frühpension und Alterspension 

In einigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gab es seit langem die Tradition, konjunk-
turelle und strukturelle Probleme am Arbeitsmarkt durch Frühpensionsregelungen zu lösen, 
insbesondere in den Branchen Bergbau, Eisen- und Metallindustrie sowie am Bau. Eine Wei-
terführung der Politik des frühen Ausstiegs aus dem Erwerbsleben wurde mit der Einführung 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts infolge der hohen Kosten unmöglich (Schuldenquote 
höchstens 60% des BIP, Neuverschuldung höchstens 3% des BIP, Preisstabilität). Ferner kann 
das Ziel der EU, bis 2010 die Beschäftigungsquoten der älteren Arbeitnehmer auf 50% anzu-
heben, nur erreicht werden, wenn das Pensionsantrittsalter erhöht wird und die Anreize für 
Frühpensionsregelungen gestrichen werden. 

Im Jahr 2000 wurden ebenso wie im Jahr zuvor EU-weit 12,7% des BIP für Alter und Hinterblie-
bene aufgewendet, wobei die Spannweite von 3,6% in Irland bis 16% in Italien reichte. Im sel-
ben Jahr lag die Nichterwerbsquote von Personen im Alter zwischen 50 und 64 bei 30,6% in 
Schweden und 74,1% in Belgien.  

2000 wurden 75,8% der Rentenausgaben für Altersruhegelder bereitgestellt (+0,3 Prozent-
punkte gegenüber dem Vorjahr), 9,7% für Invaliditätsrenten, 9,6% für Hinterbliebenenrenten 
und 4,9% für Frührenten, Teilrenten, Vorruhestandsgelder bei verminderter Erwerbsfähigkeit 
und Arbeitslosenruhegelder (Abramovici, 2002B, 2003B).  

Die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten wendeten 9,9% der Gesamtausgaben für 
Alter/Hinterbliebene für Frührenten etc. auf, die kontinentaleuropäischen 6,9% und die süd-
europäischen 3,8% sowie Irland 17,3%. Im Vereinigten Königreich gab es diese Ausgabenposi-
tion nicht.  

Einen überproportional hohen Anteil an Frührenten etc. verzeichneten auf Länderebene 
Dänemark (22,6%), Griechenland (21,9%), Irland (17,3%), Österreich (13,7%), Finnland (12,6%) 
und Deutschland (9,7%) (hierzu mehr in Larsson, 1999, Atkinson, 2000). Im Bereich der Invalidi-
tätsrenten verbuchten die Niederlande (21,6%), Portugal (21,2%), Finnland (19%), Luxemburg 
(18,4%), Schweden (17,9%), Irland (15,5%) und Dänemark (14,7%) überdurchschnittliche An-
teile am Ausgabenbereich Alter/Hinterbliebene, im Bereich der Hinterbliebenenrenten Irland 
(21,4%), Belgien (20,4%), Österreich (19,5%), Italien (17,6%), Portugal (12%) und Frankreich 
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(11,8%) und im Bereich der Altersrenten das Vereinigte Königreich (80,5%), Deutschland 
(79,1%) und Frankreich (79,4%) (Abramovici, 2003B). 

8.5 Die Schnittstelle zwischen den diversen Familientypen 

Zahlreiche Studien belegen, dass alleinerziehende Personen und Familien mit mehreren Kin-
dern ein höheres Armutsrisiko haben als andere Familientypen (hierzu mehr in Bradshaw — 
Millar, 1991, Förster, 1993, Oxley et al., 1997). Alleinerziehende sind häufiger Niedriglohnemp-
fänger als Familien mit mehreren Kindern. Daraus folgt, dass das Armutsrisiko von Kindern grö-
ßer ist als das der Gesamtbevölkerung im Schnitt. 

8.6 Die Schnittstelle zwischen Mindestlohnempfänger und Personen ohne 
Erwerbseinkommen 

Die Steuer- und Sozialleistungssysteme beeinflussen die Entscheidung, einer Arbeit nachzuge-
hen, wesentlich und zwar an der Schnittstelle zwischen Schule und Arbeitsmarkt, zwischen 
Arbeitsmarkt und Pension und zwischen Hausarbeit und Erwerbsarbeit. Dabei kommt es dar-
auf an, wie hoch die Grenzsteuersätze für eine Arbeitsaufnahme oder einen Verbleib in der 
Arbeit sind. Der Unterschied zwischen der Höhe der Sozialleistungen — von denen man ja 
überleben können soll — und dem (Mindest-)einkommen — hat einen großen Einfluss auf die 
Arbeitsmotivation einerseits (Armutsfalle) und das Einstellungsverhalten der Betriebe anderer-
seits (Produktivitätsfalle) (Europäische Kommission, 2002D). 

In den skandinavischen und einigen kontinentaleuropäischen Staaten werden häufig Min-
destlöhne angehoben, ohne zu berücksichtigen, dass die Arbeitsproduktivität den Lohn nicht 
rechtfertigt. Gleichzeitig setzt der Staat die Sozialhilfe und andere Sozialleistungen bis zu 
einem Schwellenwert fest, unter den der Nettolohn nicht liegen kann (Scharpf, 2000). Um der 
Stagnation der Beschäftigung infolge einer Produktivitätsfalle einerseits und einer Armutsfalle 
anderseits entgegenzuwirken, führten die Niederlande ein Kombilohnmodell ein, demzufolge 
Mindestlohnempfänger bei Arbeitsaufnahme nicht alle Sozialleistungen verlieren, und der 
Arbeitgeber bei den Lohnnebenkosten sparen kann. Dadurch wurden deutlich mehr Jobs 
geschaffen. 

Insgesamt 9 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Belgien, Griechenland, Spanien, 
Frankreich, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Portugal und das Vereinigte Königreich) ken-
nen gesetzlich festgelegte nationale Mindestlöhne. Im Februar 2002 betrugen die Mindest-
löhne in Portugal, Griechenland und Spanien zwischen 400 und 520 €, in allen übrigen oben 
angeführten Staaten über 1.000 € (Clare, 2002). Im gleichen Jahr belief sich die Mindestsi-
cherung für eine alleinstehende Person in Portugal auf 123 € pro Monat und in Spanien auf 
180 € pro Monat; Griechenland kennt kein Mindestsicherungssystem. Ferner erhielt eine allein-
stehende Person in Frankreich 405 € Mindestsicherung pro Monat, in Irland 514 €, in den Nie-
derlande 523 €, in Belgien 572 €, im Vereinigten Königreich 728 € und in Luxemburg 919 €. 
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Demnach liegt in den EU-Staaten, die gesetzlich festgelegte Mindestlöhne haben, die Min-
destsicherung für eine alleinstehende Person bei 50% des Mindestlohnes und darunter. Damit 
gab es in diesen Staaten kaum eine Arbeitslosenfalle (inactivity trap). 

8.7 Die Schnittstelle zwischen hoch qualifizierten Arbeitskräften und 
Unqualifizierten 

Die Beziehung zwischen hoch qualifizierten und unqualifizierten Arbeitskräften wird anhand 
der Insider-Outsider-Problematik deutlich (hierzu mehr in Biffl, 1999B). Hoch qualifizierte 
Arbeitskräfte sind in der Regel Insider, d. h. sie gehören zur Kernbelegschaft eines Unterneh-
mens. Darüber hinaus verfügen sie über eine hohe Arbeitsplatzsicherheit, hohes internes 
Know-how und hohe Löhne. Niedrig- bzw. unqualifizierte Arbeitskräfte dagegen sind in der 
Regel Outsider, d. h. sie bilden die Randbelegschaft in einem Unternehmen. Kennzeichnend 
für Outsider sind daher geringe Löhne, geringe Arbeitsplatzsicherheit und hohe Jobfluktua-
tion. 

Wenn Arbeitgeber bei der Einstellung von gering oder nicht qualifizierten Arbeitskräften Teile 
der Arbeitgeberabgaben zur Sozialversicherung rückvergütet bekommen, verstärkt sich die 
Insider-Outsider-Problematik zusehends. Es besteht die Gefahr, dass die Subvention niedrig-
qualifizierte Arbeitskräfte im Niedriglohnbereich einbetoniert, d. h. dass sie keinerlei Aufstiegs-
chancen erhalten, zumal Unternehmen keine Anreize für Qualifizierungsmaßnahmen geboten 
werden. Daraus resultiert der sogenannte "skill trap" (Esping-Andersen et al., 2001). 

8.8 Das Gesundheitswesen als Schnittstelle zur Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 

In den unter 8.1. bis 8.7. angeführten Schnittstellen gibt es eine unterschiedliche Gesundheits-
problematik, d. h. jede Schnittstelle verfügt über spezifische Gesundheitslagen (healty worker 
effect). Allgemein gilt, dass Menschen mit geringem Einkommen bzw. erwerbslose Personen, 
insbesondere ausgegrenzte Personengruppen, mehr gesundheitliche Probleme aufweisen als 
besser verdienende Personen. Der Zusammenhang zwischen einem schlechten Gesundheits-
zustand und der Armut ist ein wechselseitiger; einerseits kann eine schlechte gesundheitliche 
Verfassung die Ursache für die Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt sein und dadurch Armut her-
vorrufen und andererseits kann Armut die Ursache für einen schlechten Gesundheitszustand 
sein, vor allem dann, wenn die Lebensumstände und Wohnverhältnisse den Zugang zu medi-
zinischer Versorgung behindern (Dennis — Guio, 2003B). 

Besonders problematisch ist die gesundheitliche Situation von Kindern in Haushalten mit nied-
rigem oder keinem Erwerbseinkommen. Daraus ergibt sich ein Schneeballeffekt, weil arme 
Kinder von heute die chronisch Kranken von morgen sind (mehr dazu in Der Standard, 
13. März 2003). Eine Anhebung des Bildungsniveaus und eine Verbesserung der Wohnsituation 
könnten das Gesundheitsverhalten der Bevölkerung positiv beeinflussen und zur Steigerung 
des Beschäftigungsniveaus beitragen.  
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Im Jahr 2000 wurden in der EU durchschnittlich 8,1% der gesamten Sozialleistungen für die 
Erwerbsunfähigkeit unter 60-jähriger Personen aufgewendet. In den skandinavischen Wohl-
fahrtsstaaten betrugen die Ausgaben 12,5%, in den kontinentaleuropäischen 7,6% und in den 
südeuropäischen 7,1% bzw. in Irland 5,3% und im Vereinigten Königreich 9,5% (Abramovici, 
2003A). Diese Zahlen lassen vermuten, dass das Vereinigte Königreich aufgrund des hohen 
Anteils an den Gesamtausgaben die Erwerbsunfähigkeit als de facto Frühpensionsregelung 
verwendet (Blöndal — Scarpetta, 1997). 
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